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Stadt  Bergneustadt 
 

Bergneustadt, 15.08.2022 
 
 
An die 
 
Mitglieder  
 
des Betriebsausschusses Wasserwerk  
 
 
Nachrichtlich 
 
an die übrigen Stadtverordneten 
 
zur Kenntnis 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
zur                                   06. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk 

Tag und Stunde: 23.08.2022, 18:00 Uhr 

Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Kölner Str. 256 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anhand der folgenden Tagesordnungspunkte bitte ich zu prüfen, ob bei Ihnen zu einzelnen 
Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach  § 31 der Gemeindeordnung vorliegen. 
 
In öffentlicher Sitzung können befangene Ausschussmitglieder unter den Zuhörern Platz nehmen, 
während in nichtöffentlicher Sitzung der Raum vor Behandlung des Punktes verlassen werden 
muss. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
   

Roland Wernicke 
Vorsitzender 
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Stadt  Bergneustadt 
 

 
 Bergneustadt, 08.08.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0310/2022 

WW  öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Wasserwerk 23.08.2022 Vorberatung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.08.2022 Vorberatung 

Rat 31.08.2022 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss 
und Entlastung des Betriebsausschusses 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat fast folgende Beschlüsse:  
 
1. Der vom Betriebsleiter aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / 
Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH, Reichshof, geprüfte 
Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31.12.2021 (Bericht vom 11.05.2022) sowie der 
zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.  
 
2. Das Wirtschaftsjahr 2021 des Wasserwerks Bergneustadt schließt mit einem Jahresgewinn 
von 127.029,42 € ab. Der Jahresgewinn wird in dieser Höhe von 127.029,42 € an den Haushalt 
der Stadt abgeführt. 
 
3. Dem Betriebsausschuss wird gemäß § 4 Buchstabe c der Eigenbetriebsverordnung Entlastung 
erteilt.  
 
 
 

Matthias Thul  Kai Saure 
Bürgermeister  Betriebsleiter 
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Erläuterungen: 
 
Auf den allen Mitgliedern des Betriebsausschusses und den Fraktionsvorsitzenden vorliegenden 
Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber 
Thönes Linden GmbH vom 11.05.2022 wird verwiesen. Insbesondere wird auf den 
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers auf den Seiten 15 bis 20 (auch Anlage 5) sowie auf 
die dem Bericht beigefügte Bilanz zum 31.12.2021 (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung 
2021 (Anlage 2) und den Lagebericht der Betriebsleitung (Anlage 4) verwiesen.  
 
Der Jahresabschluss weist einen Gewinn von 127.029,42 € aus. Die Betriebsleitung schlägt vor, 
den Jahresgewinn in dieser Höhe an den Haushalt der Stadt abzuführen. Die Abführung hat zur 
Folge, dass davon 15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag zu entrichten sind.  
 
Der Vorschlag der Betriebsleitung über die Gewinnverwendung wird im Anhang (Anlage 3, S. 9) 
dargestellt.  
Der Wirtschaftsprüfer hat in seinem Prüfungsbericht, in dem auch der Lagebericht einbezogen 
wurde festgestellt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat. Der 
Gewinnverwendungsvorschlag ist daher mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs 
Wasserwerk vereinbar.  
 
Aufgrund geänderter Rechtsgrundlage ist die Zusendung einer Ausfertigung des 
Prüfungsberichtes an die GPA in Herne obsolet geworden.  
 
Neben den Entscheidungen über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung 
des Jahresgewinns entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Betriebsausschusses (vgl. 
§ 4 Buchstabe c der Eigenbetriebsverordnung). Aufgrund des erstellten Berichtes der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 11.05.2022 wird dem Betriebsausschuss für das Jahr 2021 
Entlastung erteilt.  
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

 
 
 
 



Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2021 
und 
des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2021

Wasserwerk der Stadt Bergneustadt,
Bergneustadt

   

Ö  1Ö  1

M.Linden
Stempel



 

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag 1

2. Grundsätzliche Feststellungen 3

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 3

2.2 Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung 6

3. Prüfungsdurchführung 7

3.1 Gegenstand der Prüfung 7

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 8

4. Feststellungen zur Rechnungslegung 11

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 11
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 11
4.1.2 Jahresabschluss 12
4.1.3 Lagebericht 12
4.1.4 Angaben nach § 103 Abs. 4 GO NRW 12

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 13
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 13
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 13

5. Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 14

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 15

 

Anlagen
 
  Bilanz zum 31. Dezember 2021 1

  Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021                          2

  Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021 3

  Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 4

  Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 5

  Rechtliche Verhältnisse        6

  Steuerliche Verhältnisse 7

  Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses  8

  Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz        

  (HGrG)  9

  Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- 

eine Einheit (Euro, %) auftreten.



 

Hauptteil



 

1

1. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs vom 18. Mai 2021

Wasserwerk der Stadt Bergneustadt, Bergneustadt,

-nachfolgend kurz ”Eigenbetrieb", "Betrieb" oder ”Wasserwerk“ genannt-

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-

ber 2021 ge wählt. Dar auf hin beauftragte uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebs den Jah res ab-

schluss un ter Ein be ziehung der Buchführung und den La ge be richt für das Wirtschaftsjahr vom 01.

Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge mäß § 317 ff. HGB und § 103 i. V. m. § 102 der Ge-

mein deord nung für das Land Nord rhein-West fa len -GO NRW- und der Ver ord nung über die Durch-

füh rung der Jah resab schluss prü fung bei Ei gen be trie ben und prü fungs pflichti gen Einrich tun gen zu

prü fen und über die Prü fung schrift lich Be richt zu er stat ten. 

Unser Prüfungsauftrag ist entsprechend § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrund sätzegesetz

-HGrG- auf die Prü fung der Ord nungs mäßigkeit der Geschäftsführung erweitert worden. Dabei ist

nach § 103 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Prüfung über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchzufüh ren und über die wirt schaftlich be deutsa men

Sachverhalte zu berichten. 

Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als eigenen

Berichtsteil beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzel-

nen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der jeweiligen Vorjah res-

zahlen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba ren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nach fol genden Be-

richt, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmä ßiger Erstellung von Prü fungs be-

richten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F.) er stellt wurde.

Nach § 21 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) finden für den

Jahresabschluss von Eigenbetrieben die Vorschriften großer Kapitalgesellschaften im Dritten Buch

des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemäß Anwendung. Gleichzeitig ist nach § 25 EigVO NRW mit

dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.
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Der Bericht enthält in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurtei lung der gesetzli-

chen Vertreter. Die Prüfungsdurchführung und die Feststellungen zur Rechnungslegung sind in den

Ab schnit ten 3. und 4. im Ein zel nen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterung der Abschluss-

prüfung nach § 53 HGrG sind im Abschnitt 5. angegeben. Der aufgrund der Prüfung erteilte Bestäti-

gungs ver merk wird in Ab schnitt 6. wie der gegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1),

der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften La-

ge bericht (Anlage 4) beigefügt. Die Anlage 5 beinhaltet den Bestätigungsvermerk des Abschluss-

prü fers.

Die rechtlichen sowie steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 6 und 7 dargestellt. Wei-

tergehende Aufgliederungen und Erläu terungen der Posten der Bi lanz und der Ge winn- und Verlust-

rechnung ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 9

beigefügt.

Dieser Bericht ist ausschließlich an den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt gerich tet.

Unserem Auftrag liegen die vereinbarten und als Anlage beigefügten Allge mei nen Auf trags be din-

gun gen für Wirt schaftsprüfer und Wirt schaftsprüfungsgesellschaften in der Fas sung vom 01. Ja nuar

2017 zu Grun de. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Ver hält nis zu

Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingun gen maßge bend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den an schließenden Ausfüh-

rungen vorweg zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht

durch die gesetzlichen Vertreter Stellung:

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur

wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

· Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 8.504,5 TEUR um 209,2 TEUR auf

8.713,7 TEUR er höht. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf das Anlagevermögen und die li qui den

Mit tel zu rück zu füh ren.

· Das An la ge ver mö gen des Be triebs be trägt 86,7 % des Ge samt ver mö gens. Die ho he An la ge nin-

ten sität des Ei gen betriebs ist für Ver sor gungsun ter neh men ty pisch. 

· Der Eigenbetrieb erwirtschaftete in 2021 einen Jahresüberschuss von 127,0 TEUR. Der Plan an-

satz in Höhe von 7,0 TEUR wurde somit um 120,0 TEUR überschritten. Im Wesentlichen ist dies

be gründet durch die geminderten sonstigen Aufwendungen und den niedrigeren Zinsaufwendun-

gen.

· Der Jah res ge winn 2020 in Hö he von 139,6 TEUR wur de an den Haus halt der Stadt Berg neu-

stadt ab ge führt. Die Ei gen ka pi tal quo te verringert sich ge genüber dem Vor jahr von 32,2 % um

0,9 % auf 31,3 %. Dieser pro zentuale Rückgang ergibt sich i.W. durch die erhöh te Bi lanz sum me

im Ver gleich zum Vorjahr.

· Die Umsatzerlöse sinken im Vergleich zum Vorjahr von 2.120,9 TEUR um 25,0 TEUR auf

2.095,9 TEUR. Die Be triebs lei stung sank in 2021 von 2.148,5 TEUR um 18,8 TEUR auf

2.129,7 TEUR. Ur säch lich hier für war im Wesentlichen ein verminderter Wasserverbrauch im

Ver gleich zum Vor jahr.

· Im Bereich der Betriebsaufwendungen sind die Kosten von 1.852,8 TEUR um 23,3 TEUR auf

1.876,1 TEUR angestiegen. Der Wasserbezugsaufwand beträgt dabei 592,4 TEUR, die Perso-

nal auf wen dungen 357,9 TEUR, die Abschreibungen 372,0 TEUR und die sons ti gen be trieb li chen

Auf wen dun gen 371,7 TEUR. 
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· Das Finanzergebnis hat sich von -87,8 TEUR in 2020 um 17,6 TEUR auf -70,2 TEUR in 2021

verbessert. Ur säch lich hier für sind die fortschreitende Tilgung der Dar lehen und die Lage auf

dem Ka pi tal markt. Der Zinsaufwand ist i. W. aufgrund in 2020 zinsgünstiger Prolongationen zu-

rückgegangen. Auch in 2021 konnte der Eigenbetrieb bei Aufnahme von neuen Darlehen, bzw.

bei anstehenden Prolongationen einen günstigen, bzw. günstigeren Zinssatz vereinbaren. 

· Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs war im Wirtschaftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet.

Der Cashflow aus lau fender Geschäftstätigkeit beträgt insgesamt 592 TEUR. Der Cashflow aus

In vesti tionstätigkeit beträgt in 2021 -471 TEUR; dabei erfolgten für Investitionen Auszahlungen

in Hö he von 473 TEUR. Der Cash flow aus der Fi nan zie rungstä tig keit be trägt in 2021 81 TEUR.

Ins ge samt sind im Wirt schafts jahr 2021 202 TEUR dem Finanzmittelbestand zugeflossen. Der

Be stand der li qui den Mit tel be trägt am Bi lanz stich tag 824 TEUR.

· Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Zugänge in das Anlagever mö gen ins ge samt 473 TEUR.

Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 372 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung, Prognose für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie Chancen und

Ri si ken der künftigen Entwicklung

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält dazu nach unserer Auffassung folgende Kern-

aussagen:

· Die Entwicklung des Wasserwerkes wird zukünftig durch einen leicht stagnierenden spezifischen

Was server brauch, der aus Modernisierungsmaßnahmen und Sparverhalten der Kunden zu er-

warten ist, und durch ei nen insgesamt geringeren Wasserverbrauch auf Grund der demografi-

schen Ent wicklung ge prägt sein. Die Auswirkungen werden ein vergleichsweise überdimensio-

niertes Trink wassernetz sein, das zur Auf rechterhaltung der Trinkwasserqualität einen höheren

Betriebsauf wand erfordert und ggf. ein Rück bau der Netze auf die für die Trinkwasserversor-

gung notwendi gen Dimensionen. Einem wirkungsvollen Rück bau steht aber die Sicherstellung

des städti schen Feuerschutzes entgegen, der sich im Wesentlichen auf das Trinkwassernetz zur

Bereitstellung von Löschwasser stützt. Die negativen Auswirkungen des Kli maw andels und ein

sich daraus eventuell erge bender höherer kurzfristiger Kapitalbedarf, können nur ein ge schränkt

abgeschätzt und abgebildet wer den.

· Aufgrund der laufenden Erneuerung des Wasserleitungsnetzes unter Verwendung qua li ta tiv bes-

serer Mate rialien geht der Eigenbetrieb davon aus, dass sich die Gefahr von Wasserrohrbrüchen

und damit auch der Wasserverlust tendenziell verringert. Damit dürfte sich auch der Wasserver-

lust tendenziell auf einem Niveau einpendeln, das unter dem langjährigen Mittel liegt.
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· Die Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich den Eigenbetrieb derzeit positiv dar. Ein la ten tes Zins-

än de rungsri siko (Anstieg der Zinsen) besteht für die Zukunft insbeson dere im Hin blick auf die

not wen dige Auf nahme von neuen Darlehen und auf den Ablauf von Zins bin dungsfri sten. 

· Der allgemeine Fachkräftemangel in Deutschland, speziell in der Wasserwirt schaft, kann auch

für den Ei genbetrieb in Zukunft negative Folgen haben. Durch planmäßige Ausbildung von

Fach kräf ten wird der Ei genbetrieb diesem Risiko entgegenwirken.

· Die Betriebsleitung hat auch in 2021 das Risikomanagementsys tem fortge führt. Be stands ge fähr-

dende Ri si ken be stehen nach An sicht der Be triebs lei tung derzeit für das Was ser werk nicht. 

· Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wurden aufgrund der Corona-Pandemie organisa-

to ri sche Maßnahmen ergriffen. Diese betreffen insbesondere die Organisation innerhalb der Ver-

waltung und den Schutz der Mitarbeiter im Innen- sowie im Außen dienst durch eine Vielzahl von

Hygiene- und Verhal tens maßnahmen. Etwaige Minder verkäufe lassen sich zu diesem Zeitpunkt

nicht seriös für das laufende Jahr abschätzen.

· Die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine bilden sich durch teil-

weise drasti schen Preiserhöhungen bzw. Lieferengpässe ab. In der Gesamtheit sind diese nicht

abzuschätzen und ei ne Gegensteuerung lässt sich nur begrenzt im Vorfeld durchführen.   

· Aufgrund des Wasserbezuges in den ersten drei Monaten wird mit einem Wasserbezug im Wirt-

schafts jahr 2022 von 835,6 Tsd. m³ gerechnet. Bei der Gesamtbezugsmenge für 2022 ist auf-

grund des demogra phi schen Wandels ein Rückgang von 1 % gegenüber 2021 unterstellt wor-

den. Für das Wirtschaftsjahr 2022 erhöhten sich Wasserbezugskosten. Der Grundbeitrag stieg

von 1,53 EUR/Monat und Ein woh ner um 0,06 EUR auf 1,59 EUR/Monat und Einwohner. Ebenso

er höhte sich der vari able Beitrag von 23,64 EUR/100 m³ auf 24,40 EUR/ 100 m³. 

· Die Grundgebühren für das Geschäftsjahr 2022 haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die

Grundge bühr für den Hauswasserzähler Qn 2,5 ist von 10,50 EUR/Monat um 0,40 EUR auf

10,90 EUR/Monat ges tiegen. Die Grundgebühren für alle anderen Wasserzähler wurden auch 

dement sprechend prozentual angehoben. Der Wasserabgabepreis von 1,80 EUR je m³ gilt un-

verändert weiter.

·
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· Für das Jahr 2022 betragen die geplanten Investitionen 1.040 TEUR. Davon entfallen auf Er neu-

erun gen 990 TEUR und auf Neuverlegungen der Anlagen 50 TEUR. Es wird mit einer Verlege-

lei stung für Er neu erun gen von 1.795 m und für Erweiterungen von 150 m gerechnet. Für die

sons ti gen Ver tei lungsanlagen wie Hausanschlüsse, Wassermesser, Schächte und Rohrnetzplä-

ne sind In vesti tionen von 156 TEUR ge plant. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem positi-

ven Jah res ergebnis von 3 TEUR gerechnet.

· Die wirtschaftlichen, personellen und gesellschaftlichen Auswirkungen, ausgelöst durch den

Krieg in der Ukraine sowie der Co ro na-Pandemie, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur

schwie rig ab schät zen. Durch die Um set zung aller empfohlenen Schutzmaßnahmen und ver-

stärkter Be ob achtung der Risiken wird ver sucht, den Auswirkungen aufgeführten Punkte soweit

mög lich ent ge gen zu wir ken.

Die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und

der Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Ei genbetriebs, ist plausibel und folgerichtig

abgeleitet. Zusammenfassend stellen wir fest, dass der Lage bericht insgesamt eine zutreffende Vor-

stellung von der La ge des Eigenbetriebs gibt, und die Chancen und Risiken der künftigen Ent wick-

lung zutreffend darstellt.

2.2 Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

Entgegen der Verpflichtung nach § 14 der Satzung, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht

bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzu-

stellen ist, wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirt-

schaftsjahr 2021 von der Betriebsleitung nicht innerhalb der vorgenannten Frist aufgestellt.

Aus Prüfersicht ist dies für die Gesamtbeurteilung der hinreichenden Ordnungsmäßigkeit der sat-

zungsmäßigen Rechnungslegung nicht wesentlich. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist

diesbezüglich nicht modifiziert.
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3. Prüfungsdurchführung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 ff. HGB die Buchführung, den Jah-

res ab schluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vor schrif ten

und die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft. Ge mäß §§ 114 Abs. 1 GO NRW

i.V.m. 21 Eig VO NRW ist der Jah res ab schluss nach den deut schen Vor schrif ten des Dritten Buches

des Han dels ge setz buchs (HGB) für große Ka pitalge sell schaf ten auf zu stel len und zu prü fen.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des

geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlich keit der Betriebsleitung zugesi chert

wer den kann.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber

uns als Abschlussprüfer erteilten Aufklärun gen und Nachweise. Unsere Aufga be als Abschlussprü fer

ist es, die von der Be triebsleitung vorgelegten Unterlagen unter Einbezie hung der Buchfüh rung und

die erteilten Aufklärungen und Nachweise im Rah men unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beur tei-

len.

Darüber hinaus wurde die Prüfung nach § 103 i.V.m. § 102 GO NRW erweitert um die Prüfung der

Ordnungsmäßigkeit der Ge schäfts führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Abs. 1

Nr. 1 und 2 HGrG. Außerdem ist über wirtschaftliche bedeutsame Sachverhalte zu berichten. 

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschla gungen sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ord nungswidrigkeiten sind grund sätz lich

nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung. Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs ist für die

Einrichtung und Durchset zung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Un-

re gelmä ßigkeiten verantwortlich. Die Überwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der da bei auch

das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen zu berücksichti gen hat. Im Ver laufe der Prüfung

haben sich keine Anhaltspunkte erge ben, die beson dere Untersu chungen in die ser Hin sicht erfor-

derlich gemacht hätten.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Eigenbetriebs, insbesondere

ob al le Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten

Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
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3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Die Prüfung erfolgte nach den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestell ten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-

tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach tung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel ten Bildes der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin reichender Sicherheit er kannt

werden. 

Ausgangspunkt un se rer Prü fung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk ver se he ne Jah res abschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht für das Wirt schafts-

jahr 2020. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde am 08. September 2021 vom Rat

der Stadt Berg neustadt festgestellt.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in der Buchführung und Jahresab-

schluss auf der Basis von stichprobengestützen Verfahren - bei bewusster Auswahl - be ur teilt. Die

Prü fung um fasst die Be ur teilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Glie de rungs-

grund sätze. 

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dar gestellten Prü-

fungs vorgehens eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prü fungsurteil bilden.

Auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zunächst eine

Prü fungsstrategie erarbeitet. Diese basiert 

· zum einen auf Risikoeinschätzungen in den Bereichen

- Beziehungen zu nahe stehenden Personen,

- Unregelmäßigkeiten sowie

- Going Concern und

· zum anderen auf einer Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos auf der

 Ebene des (Gesamt-)Unternehmens, entsprechend IDW PS 261. Hierzu gehört u.a. auch die

 Beschäftigung 

- mit der Geschäftstätigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld des Eigenbe-

 triebs sowie

- mit dem IT-System des Betriebs.

In einem nächsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des inhärenten Risikos für jedes Prüffeld unter

Be rück sichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf der Gesamtunterneh-

mensebe ne.
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Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate wurden dann in dem jeweiligen Prüffeld

· entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprüfungshandlungen oder

· die Mindestprüfungshandlungen durchgeführt.

Aufgrund des soeben dargestellten Prüfungsvorgehens ergaben sich die folgenden Prüfungs-

schwerpunk te:

· Bestand und Bewertung der Verteilungsanlagen,

· Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,

· Ausweis und Vollständigkeit der Umsatzerlöse,

· Vollständigkeit und Bewertung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,

· Vollständigkeit der Angaben im Anhang,

· Plausibilität der Angaben im Lagebericht.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Prü fungshandlungen

zur Risikobeurteilung, analytische Prüfungs handlungen sowie Einzelfallprüfungen. Unter Anwen-

dung von stichprobengestützten Verfahren - bei bewusster Auswahl - haben wir auch ge prüft, ob

einzelne Rech nungsbe trä ge sach lich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und be legt sind. 

Bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) sind wir wie folgt vorgegangen: bei den Prüf-

fel dern, die 

· durch ein mittleres bzw. hohes inhärentes Risiko gekennzeichnet und/ oder

· mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/ oder

· als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden, erfolgte in jedem Fall eine IKS-Beurteilung. 

Im Rahmen dieser Beurteilung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem besteht, das

ge eig net ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Prüffelds zu reduzieren. In

ei nem wei te ren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der durchgeführten IKS-Beurteilung bei

der Auswahl der ana lytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Sowohl die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durch Kontroll-

tests als auch die Durchführung von Einzelfallprüfungen erfolgte je weils in einer Auswahl von be-

wusst aus gewähl ten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Ab hängigkeit

von un seren Er kenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll sys tem sowie von

Art und Um fang der Geschäftsvorfälle.
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An der Inventur der Vorräte haben wir nicht beobachtend teilgenommen, da dieser Posten nicht von

wesentlicher Bedeutung ist.

Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wur den kei ne Sal den be stäti gun gen

eingeholt, da die Forderungen überwiegend gegenüber Privatkunden bestehen und daher mit ei nem

Rück lauf der Salden bestätigungen nicht zu rechnen ist. Die Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen sind im Ver hält nis zur Bi lanz sum me nicht wesentlich (quantitativ), allerdings besteht ei ne

qua litative Wesentlichkeit. Aufgrund der qua li ta ti ven We sentlich keit dieses Postens haben wir al ter-

na tive Prü fungs hand lungen durch ge führt, um eine ver gleich ba re Prü fungssi cher heit zu erlangen. 

Im Be reich der Kreditoren haben wir keine Saldenbestätigungen eingeholt, weil die Verbind lichkei-

ten aus Lie fe rungen und Leis tungen im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht we sentlich sind. 

Im Bereich der Banken und Kreditinstitute lagen Darlehensverträge, Saldenmitteilungen und ähn li-

che Un ter la gen vor.

Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebe richt mit dem Jah-

res abschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkennt nissen in Einklang steht, den ge-

setzli chen Vorschriften ent spricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-

betriebs ver mit telt. Weiterhin haben wir ge prüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wick lung des Ei gen betriebs zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 25. April 2022 bis zum 11. Mai 2022 durchge führt. 

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der

Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise sind erteilt wor-

den. Die Betriebs leitung hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollständigkeitserklärung be stätigt,

dass al le bi lan zierungs pflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Ab grenzungen

im Jah resab schluss zum 31. Dezember 2021 berücksichtigt wurden, sämtliche Auf wendungen und

Er trä ge ent halten sowie al le erfor derlichen Angaben gemacht worden sind. Die Betriebsleitung hat

fer ner er klärt, dass der La gebericht auch hinsichtlich erwarteter Ent wick lungen alle für die Be ur tei-

lung der La ge des Be triebs wesentli chen Ge sichtspunkte so wie die nach § 289 HGB er forder li chen

An ga ben ent hält.

Art, Umfang und Ergebnis unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapie ren fest-

gehal ten.
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4. Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebs erfolgt auf  EDV-Syste-

men der Stadt Bergneustadt unter Verwendung der Software SAP ERP der Firma SAP SE – Sy-

stem ana lyse und Pro grammentwicklung, Walldorf. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Prü-

fungs amt des Rhein-Sieg-Kreises zum Einsatz des finanzwirksamen Softwareverfahrens SAP ERP

vom 30. Juni 2020 wurde uns vorgelegt. Im Rahmen von Basisprüfungen wurden die Programm-

funktio nali täten getestet und anschließend festgestellt, dass das Verfahren bei sachgerechter An-

wendung ord nungs gemäße Ergebnisse erzeugt. Die Anwendungen werden über den Zweckverband

Kommu nale Infor mationsverarbeitung der civitec (Zweckverband kommunale Informationsverarbei-

tung bzw. der re gio iT) zur Verfügung gestellt, der auch den First- und Second-Level-Support be-

reitstellt.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird extern über die Rheinischen Versorgungskasssen, Köln, ab-

gewickelt.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontroll system (IKS) sieht

dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der

Ar beitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine

nen nenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 

Die Organisation der Buchführung und das rechnungsle gungsbezo gene interne Kontrollsystem er-

möglichen die vollständige, richtige, zeit ge rechte und geordnete Er fassung und Buchung der Ge-

schäftsvorfälle. Der Kon tenplan ermöglicht eine klare und übersichtli che Ordnung des Buchungs-

stoffes mit einer für die Belange des Betriebes aus reichen den Gliede rungstiefe. Soweit im Rah men

unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wur den, enthalten diese al le zur ordnungsgemä ßen

Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Beleg ablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die

Be lege unmittelbar anhand der Angaben in den Kon ten mög lich ist. Die Buchführung entspricht den

ge setzlichen Anforderungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis

unse rer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im Jahresabschluss und

im Lage bericht.
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4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden für die Rech-

nungsle gung gel tenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord nungs mä ßi ger

Buch führung und der rechtsformgebundenen Re ge lun gen be ach tet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis

31. Dezember 2021 sind nach unse ren Fest stel lun gen ordnungsgemäß aus der Buch füh rung und

aus den wei te ren ge prüften Unterla gen abge leitet. Die Eröffnungsbilanzwerte zum 01. Januar 2021

wur den ordnungs ge mäß aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 übernommen.

Um die Spezifikation des Versorgungsunternehmens zu wahren, wurden einige Bi lanzposten ge mäß

Formblatt 1 zur EigVO NRW a.F. fortgeführt, da der Inhalt nicht von einem vor geschriebe nen Pos-

ten nach HGB gedeckt wird (§ 265 Abs. 5 Satz HGB). Folgende Posten wurden gebildet:

· Verteilungsanlagen,

· Forderungen gegen die bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt,

· Sonderposten für Investitionszuschüsse.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer

Stel le be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen

Ver treter voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht (Anlage 4) mit dem Jahresabschluss und mit den

bei un se rer Prü fung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutref fen de

Vor stel lung der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der

künfti gen Ent wick lung sind zu treffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 289 HGB

und § 25 EigVO NRW er forderlichen An ga ben.

4.1.4 Angaben nach § 103 Abs. 4 GO NRW

Gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW ist darauf einzugehen, ob eine angemessene Verzinsung des Eigen-

kapitals vorliegt. Die Eigenkapitalverzinsung ist aus unserer Sicht angemessen.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-

zahl von Bilanzie rungs- und Bewertungsentscheidungen sei tens der Betriebsleitung des Eigen-

betriebs. Im Fol genden gehen wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB auf die wesentlichen Bewer-

tungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Änderun gen in den Bewertungsgrundlagen ein-

schließlich der Aus nutzung von Er messensspielräumen sowie sachverhaltsges taltende Maßnah men

insgesamt auf die Darstellung der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach tung der Grundsät ze

ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen entsprechendes Bild der Ver mö-

gens-, Fi nanz- und Ertragslage der Gesell schaft vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Wegen der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechen-

den Erläuterungen im Anhang (Anlage 3) und auf die umfassen de Aufgliede rung und Erläute rung

der Posten des Jahresabschlusses (Anlage 8) hin, weil eine Auf nah me in den Hauptteil dieses Be-

richts nur zu einer Wiederholung führen würde.

Gegenüber dem Vorjahr hat die Betriebsleitung des Eigenbetriebs keine wesentli chen Änderungen

der Be wertungs grundlagen im Jahresabschluss vorgenommen.
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5. Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Über das Ergebnis aus Erweiterungen des Auftrags zur Abschlussprüfung, die mit dem Auftrag ge ber

ver ein bart wur den und sich nicht auf den Jah resabschluss oder Lagebe richt bezie hen, be rich ten wir

nachste hend. 

Wir haben geprüft, ob die Geschäfte ord nungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in

Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Satzungsbestim-

mungen geführt worden sind. Die erforderlichen Feststellungen haben wir im in der Berichterstat-

tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG getroffen. Die Berichterstattung ist

diesem Bericht als Anlage 9 beigefügt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffas sung Zwei fel an der Ord-

nungsmä ßig keit der Betriebsleitung begründen könnten. Die Prüfung der wirt schaftli chen Ver hält-

nisse hat nach unse rem Ermessen keine wesentlichen Be an stan dun gen ergeben. Über diese Fest-

stellungen hinaus hat unsere Prü fung keine Besonderheiten ergeben, die nach un serer Auffas sung

für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeu tung sind. 
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 11. Mai 2022 dem als An la gen bei ge füg ten Jah-

res ab schluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Stadt Bergneustadt, Bergneustadt, zum 31. De-

zember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem als An lage 4 bei ge füg ten La ge be richt für das Wirt schafts-

jahr 2021 den fol gen den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er teilt, der von uns an die ser

Stel le wie der ge ge ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt mit Sitz in Bergneustadt,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt, Bergneustadt, -

be stehend aus der Bi lanz zum 31. De zem ber 2021 und der Ge winn- und Verlustrechnung für

das Wirt schafts jahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. De zem ber 2021 sowie dem An hang,

ein schließ lich der Dar stel lung der Bi lanzie rungs- und Be wertungsme tho den - ge prüft. Darüber

hin aus ha ben wir den La gebericht des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt, Bergneustadt, für

das Wirt schafts jahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. De zember 2021 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schrif-

ten der Eigen betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m.

den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden han delsrecht lichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der deut schen Grund sätze ord nungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen entspre chen des Bild der Vermögens-

und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezem ber 2021 so wie seiner Ertragsla ge für

das Wirt schaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La ge des Ei-

genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein klang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und i.V.m. den einschlägi-

gen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und

stellt die Chan cen und Ri si ken der zu künf ti gen Entwick lung zutref fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen dungen

ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge führt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über ein stimmung

mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW – 

un ter Beachtung der vom Insti tut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sät ze ordnungsmä ßiger Ab schlussprü fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vor schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prü fung des Jahresabschlusses und des Lagebe richts“ unseres Bestäti gungsvermerks weiter-

ge hend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbe trieb unab hän gig in Übereinstimmung mit den

deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht lichen Vorschriften und haben unsere sonsti gen

deutschen Berufspflichten in Über einstim mung mit diesen Anforde run gen erfüllt. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei se ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zum Jahresabschluss und zum Lagebe richt zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den

Jah resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlusses, der

den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden ein schlägi gen deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften in al len wesentlichen Belangen entspricht,

und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be achtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tat sächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Er tragslage des Ei genbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter ver antwortlich für die internen Kontrol len, die sie in Übereinstimmung mit den deut schen

Grundsätzen ord nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli chen - beabsichtigten oder

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver antwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh menstätig keit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver halte in Zusam menhang mit der Fortfüh-

rung der Unterneh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge ben. Darüber hinaus sind sie da für

ver antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ter neh menstätigkeit zu bilan zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege benhei-

ten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage berichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei genbetriebs vermit telt sowie in allen

wesentli chen Belangen mit dem Jahresab schluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eig-

VO NRW i.V.m. den gelten den einschlägigen deutschen han delsrechtlichen Vorschriften für

Kapi talge sellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung zu-

tref fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er achtet haben, um die Aufstellung eines

Lage berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW

i.V.m. den geltenden ein schlä gigen deutschen han delsrechtlichen Vorschriften für Kapitalge-

sellschaf ten zu ermögli chen, und um ausreichende geeig nete Nachweise für die Aussa gen im

Lagebericht er bringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rech nungs legungs prozes-

ses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresab schlusses und des La geberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah resabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbe absich tigten - fal schen Darstel lun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen des Bild von der Lage des Eigen-

betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss sowie mit

den bei der Prü fung gewonnenen Er kenntnissen in Ein klang steht, den Vorschriften der EigVO

NRW i.V.m. den gelten den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vor schriften für Kapi-

talgesell schaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu tref-

fend darstellt, sowie einen Be stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü fungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebe richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da für, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 GO NRW unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi-

ger Ab schlussprüfung durchgeführ te Prüfung eine wesentli che falsche Darstellung stets auf-

deckt. Fal sche Dar stel lungen können aus Ver stößen oder Un rich tigkei ten resultie ren und wer-

den als we sentlich ange sehen, wenn ver nünf tiger weise erwar tet werden könn te, dass sie ein-

zeln oder ins gesamt die auf der Grund lage die ses Jahres ab schlus ses und La gebe richts ge trof-

fenen wirt schaftli chen Ent schei dungen von Adressaten be einflus sen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche

Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un beab-

sichtigter - fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

füh ren Prüfungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so wie erlangen Prü-

fungs nach weise, die ausrei chend und geeig net sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt wer den, ist bei Verstößen hö her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri sches

Zusam menwirken, Fälschungen, be absichtigte Un vollständigkeiten, irreführende Dar stel-

lungen bzw. das Außer kraftsetzen inter ner Kontrollen bein halten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

in ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh run-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen ange messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk samkeit

dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an ge wand ten

Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertret barkeit der von den ge setzlichen Ver tretern

darge stellten geschätzten Werte und damit zu sammenhän genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un terneh mens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche

Unsi cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge gebenheiten besteht, die bedeut-

sa me Zweifel an der Fähigkeit des Eigen betriebs zur Fortführung der Unterneh menstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we sentli che Unsi-

cher heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da zuge hö ri gen An-

gaben im Jahres abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi zieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un seres Be stätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben heiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter neh menstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf bau und den Inhalt des Jahresab schlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jah resabschluss die zugrun de liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhält nis sen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver mit-

telt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge stellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus rei chender geeigneter

Prü fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge legten bedeutsamen Annahmen nach

und be urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

Annah men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie

zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

ver meidba res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

An gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge plan ten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest stellun gen, ein schließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh rend unse rer Prü fung feststellen.“
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli chen Vorschriften

und unter Beachtung der deutschen Grundsätzen ordnungsmä ßiger Erstellung von Prüfungsberich-

ten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü-

fungs be richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lage berichtes in einer

von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Spra-

chen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, so weit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder

auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Reichshof, den 11. Mai 2022

WTL Weber Thönes Linden GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

Michael Linden

Wirtschaftsprüfer

Prendi, Dana
Stempel

D.Prendi
Stempel
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AKTIVA PASSIVA
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EURO EURO EURO EURO EURO EURO

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 2.000.000,00 2.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. andere Gewinnrücklagen 554.150,30 554.150,30
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte III. Gewinnvortrag 45.523,62 45.523,62
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 18.317,73 20.167,68 IV. Jahresüberschuss 127.029,42 2.726.703,34 139.555,00

2.726.703,34 2.739.228,92
II. Sachanlagen

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 271.952,56 231.886,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
    einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 41.884,00 41.884,00 C. Rückstellungen
2. Verteilungsanlagen 7.355.641,60 7.234.172,27
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 73.118,78 78.656,50 1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 67.540,76 7.538.185,14 80.777,34 2. sonstige Rückstellungen 37.751,94 37.751,94 41.165,64

7.556.502,87 7.455.657,79 D. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.013.546,64 4.774.033,60
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

I. Vorräte     Euro 356.171,27 (31.12.2020: Euro 360.562,26)
    davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 168.746,65 144.337,91     Euro 4.657.375,37 (31.12.2020: Euro 4.413.471,34)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 234.890,37 497.549,10

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     und Leistungen
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 121.909,08 204.997,97     Euro 234.890,37 (31.12.2020: Euro 497.549,10)
2. Forderungen gegen die Stadt 6.633,65 7.844,57 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 230.367,12 213.213,21
3. sonstige Vermögensgegenstände 35.861,10 164.403,83 64.170,60     davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

    Euro 230.367,12  (31.12.2020: Euro 213.213,21)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 4. sonstige Verbindlichkeiten 198.498,60 5.677.302,73 7.415,00

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks     davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    Euro 198.498,60 (31.12.2020: Euro 7.415,00)

Guthaben bei Kreditinstituten 823.795,52 622.072,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten 261,70 5.411,24

Bilanzsumme 8.713.710,57 8.504.492,27 Bilanzsumme 8.713.710,57 8.504.492,27

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Bilanz zum 31.12.2021
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2021 2021 2020
EURO EURO EURO

1. Umsatzerlöse 2.095.936,72 2.120.906,97

2. andere aktivierte Eigenleistungen 27.964,50 27.419,50

3. sonstige betriebliche Erträge 5.797,24 166,68

Zwischensumme 2.129.698,46 2.148.493,15

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
    stoffe und für bezogene Waren 648.978,06 636.606,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 125.512,67 774.490,73 127.842,83

Zwischensumme 1.355.207,73 1.384.044,08

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 303.014,06 300.450,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
    Altersversorung und Unterstützung 54.881,32 357.895,38 53.491,22
    - davon aus Altersversorgung 23.778,18 EUR (23.585,26 EUR)

6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 372.045,68 358.137,32

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 371.678,45 376.387,82

8. Betriebsergebnis 253.588,22 295.577,41

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70.174,88 87.769,13

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 55.722,92 67.500,28

12. Ergebnis nach Steuern 127.690,42 140.308,00

13. sonstige Steuern 661,00 753,00

14. Jahresüberschuss 127.029,42 139.555,00

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021
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Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sonderver-

mögen der Stadt Bergneustadt) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen geführt. Der Sitz des Eigenbetriebes ist in Bergneustadt. Der Eigenbetrieb ist im Handelsregister

des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRA 17175 eingetragen.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, ist nach den Vor-

schriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den speziellen Vorschriften der

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004, zuletzt geändert am

22. März 2021, aufgestellt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss anwendbaren Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig

angewendet. Die Gliederung der Bilanz wurde um die Posten Verteilungsanlagen, Forderungen gegen die

bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Sonderposten für Investitionszuschüsse ergänzt. Die Kun-

denüberzahlungen in Höhe von 189.206,18 Euro wurden im Jahresabschluss 2021 nicht unter Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen, sondern unter der Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ aus-

gewiesen. Der Vorjahresbetrag in Höhe von 162.388,68 Euro wurde nicht umgegliedert. Die Gewinn- und

Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände und Schulden wurden nach dem Grundsatz der Einzelbewertung angesetzt (§252

Abs. 1 Nr. 3 HGB). Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter der Prämisse der

Unternehmensfortführung. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten ange-

setzt und linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich, soweit abnutzbar, der nut-

zungsbedingten planmäßigen Abschreibungen sowie abzüglich erhaltener Investitionszuschüsse in den Jah-

ren 2004 bis 2006 bewertet. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten für Material und Fertigung,

die Sonderkosten der Fertigung, angemessene Teile der Gemeinkosten und den Werteverzehr des
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Anlagevermögens soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist nach § 255 Abs. 2 HGB. Die Zugänge im

Anlagevermögen werden im Zugangsjahr pro rata temporis abgeschrieben. Die Abschreibungen werden

grundsätzlich nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs-/ Herstellungskosten bis

800,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Folgende Abschreibungssätze werden angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände 3 - 50 Jahre bzw. 2 - 33,3 %

Verteilungsanlagen

Rohrnetz, Pumpwerksgebäude - bis 1986 50 Jahre bzw. 2 %

Rohrnetz, Pumpwerksgebäude - ab 1987 40 Jahre bzw. 2,5 %

Hausanschlüsse bis 1986 50 Jahre bzw. 2 %

Hausanschlüsse ab 1987 40 Jahre bzw. 2,5 %

Speicheranlagen 33 - 50 Jahre bzw. 2 - 3 %

Wassermesser, technische Einrichtung,

Pumpwerk 5 - 50 Jahre bzw. 2 - 20 %

Die Vorräte werden mit dem gleitenden Durchschnittspreis bewertet; das strenge Niederstwertprinzip wird

beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Ri-

siken von Forderungen werden pauschal mit 2% wertberichtigt.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden für periodengerechte Abgrenzungen von künftig zu be-

rücksichtigenden Aufwendungen angesetzt, die bereits im Geschäftsjahr gezahlt wurden.

Das Stammkapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei den Sonderposten für Investitionszuschüsse handelt es sich um bis zum 31.12.2003 vereinnahmte Bau-

kostenzuschüsse, die gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW a.F. passiviert und über einen Zeitraum von 20 Jahren

ergebniswirksam linear aufgelöst werden. Die im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.12.2006 vereinnahmten

Zuschüsse wurden vom Anlagevermögen abgesetzt. Die ab dem 01.01.2007 vereinnahmten Zuschüsse
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(Wasseranschlussbeiträge und Hausanschlusskosten) werden seit dem Berichtsjahr 2008 als Sonderposten

aus Beiträgen nach KAG NRW ausgewiesen. Der Sonderposten wird gemäß der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer der bezuschussten Vermögensposten über 40 Jahre bzw. 50 Jahre erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener und

ausreichender Höhe ab. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-

lung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden, soweit

erforderlich,  bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags (in Höhe der allgemeinen Inflationsrate) berücksich-

tigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. Die Zinsabgrenzungen wurden unter Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen.

III. Angaben nach § 24 Abs. 2 EigVO

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 nicht ergeben. Ebenso haben sich keine Änderungen im Hinblick auf Be-

stand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen ergeben.

Die Anlagen im Bau am 31.12.2021 beinhalten die Kosten für die Baumaßnahme „Wörde“ i. H. v.

35.794,42 EUR, die Kosten für die Baumaßnahme „Am Stadtwald“ i. H. v. 24.874,00 EUR und die Kosten für

die Baumaßnahme „Vossbicke“ i. H. v. 6.872,34 EUR. Mit der Baumaßnahme „Vossbicke“ wurde in 2020 an-

gefangen und sie wird sehr wahrscheinlich in 2023 fertiggestellt.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen für Erneuerungen im Versorgungsnetz in Höhe von 990 TEUR und

50 TEUR für Neuverlegungen vorgesehen:

TEUR
Neuverlegungen
Feldstraße 50

Erneuerungen
Steilweg 35
Wiesenstraße/Karlstraße 250
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstraße 15) 460
Am Stadtwald (Nelkenstraße - Wiedeneststraße) 170
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen) 55
unvorhergesehene Baumaßnahmen 20

Gesamtinvestitionen 1.040
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Das Eigenkapital hat sich 2021 wie folgt entwickelt:

Stand Entnahmen Zuführung Stand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR

Stammkapital 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
andere Gewinnrücklagen 554.150,30 0,00 0,00 554.150,30
Gewinnvortrag 185.078,62 139.555,00 0,00 45.523,62
Jahresüberschuss 0,00 0,00 127.029,42 127.029,42

2.739.228,92 139.555,00 127.029,42 2.726.703,34

Der Jahresgewinn 2020 von 139.555,00 EUR wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bergneustadt vom

08. September 2021 am 12. November 2021 in Höhe von 139.555,00 EUR an den Haushalt der Stadt Bergneu-

stadt abgeführt. Die abzuführende Kapitalertragsteuer wurde am 14. Oktober 2021 vom Finanzamt abge-

bucht.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen:

Stand
01.01.2021 Verbrauch Auflösung Zuführung Stand

31.12.2021

1.Steuerrückstellungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Sonst. Rückstellungen
Jahresabschlusskosten 10.250,00 € 10.250,00 € 0,00 € 10.550,00 € 10.550,00 €
unterlassene Instandhaltung 9.900,00 € 9.900,00 € 0,00 € 9.500,00 € 9.500,00 €
Prüfungskosten GPA 645,00 € 645,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Steuererklärungen 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
Urlaubsrückstellung 6.075,64 € 6.075,64 € 0,00 € 3.406,94 € 3.406,94 €
Wasserentnahmeentgelt 1.051,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.051,00 €
Rückstellung für Aufbewahrung 11.044,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.044,00 €

Summe Sonst. Rückstellungen 41.165,64 € 29.070,64 € 0,00 € 25.656,94 € 37.751,94 €

Rückstellungen gesamt: 41.165,64 € 29.070,64 € 0,00 € 25.656,94 € 37.751,94 €
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Die Bezugs- und Verkaufsmengen haben sich 2021 wie folgt entwickelt:

2021 2020 Veränderung
m3 % m3 % m3 %

Bezug
Aggerverband 767.560 90,94 800.120 89,82 -32.560 -4,07
Stadtwerke
Gummersbach 51.425 6,09 62.858 7,05 -11.433 -18,19
Gemeinde
Reichshof 25.066 2,97 27.851 3,13 -2.785 -10,00
Gesamtmenge 844.051 100,00 890.829 100,00 -46.778 -5,25

Verkauf 789.979 93,59 829.789 93,15 -39.810 -4,80
Eigenbedarf 15.800 2,00 17.817 2,00 -2.017 -11,32
Gesamtmenge 805.779 95,59 847.606 95,15 -41.827 -4,93
Verlust 38.272 4,41 43.223 4,85 -4.951 -11,45

Die dargestellte Verkaufsmenge 2021 enthält keine periodenfremden Effekte.

Der Eigenbedarf wird seit 2010 mit 2 % der gesamten Bezugsmenge angesetzt.

Der Wasserbezugspreis vom Aggerverband setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundbeitrag für das Trinkwasser wird nach Anzahl der angeschlossenen Haushalte zum 31.12.2020

zu einem Betrag von 1,53 EUR/mtl. je angeschlossenen Einwohner berechnet.

- Der variable Beitrag beträgt 0,2364 EUR pro m³ abgenommene Wassermenge. Zusätzlich wurde ein

Wasserentnahmeentgelt von 0,0533 EUR/m³ erhoben.

Der Grundbeitrag vom Aggerverband steigt in 2022 von 1,53 EUR/mtl. je angeschlossenen Einwohner auf

1,59 EUR/mtl. je angeschlossenen Einwohner.
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Die Umsatzerlöse haben sich 2021 wie folgt entwickelt:

2021 2020 Veränderung
EUR EUR EUR

Umsatzerlöse
Verbrauchsgebühren 1.421.962,20 1.493.620,20 -71.658,00
Grundgebühren 643.029,93 600.215,55 42.814,38
Insgesamt 2.064.992,13 2.093.835,75 -28.843,62
Aufgelöste Ertragszuschüsse 1.726,94 3.424,96 -1.698,02
Aufgelöste Sonderposten für
Investitionszuschüsse 8.109,59 6.572,38 1.537,21
Reparaturkostenerstattungen,
im Wesentlichen für Hausan-
schlusserneuerungen 6.922,38 7.582,38 -660,00
sonstige Umsatzerlöse 14.185,68 9.491,50 4.694,18
Insgesamt: 2.095.936,72 2.120.906,97 -24.970,25

Die Verbrauchsgebühr von 1,80 EUR/m³ hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht und gilt für 2021 un-

verändert fort. Die monatlichen Grundgebühren für die Wasserzähler wurden gegenüber 2020 von 9,90 EUR

um 0,60 EUR erhöht. Die monatliche Grundgebühr für einen Wasserzähler Qn 2,5 beträgt 10,50 EUR/Monat.

Bezüglich des Personalaufwandes wird auf die Gewinn- und Verlustrechnung verwiesen. Im Wirtschaftsjahr

beträgt die Gesamtvergütung für den Betriebsleiter Herr Kai Saure 88 TEUR. Eine erfolgsabhängige Vergütung

wird nicht gezahlt. Der stellvertretende Betriebsleiter Herr Klaus Lütticke hat keine Vergütung vom Eigenbe-

trieb erhalten, anteilige Personalkosten wurden über den Verwaltungskostenbeitrag durch die Stadt

Bergneustadt erhoben.

Das Wasserwerk beschäftigte während des Wirtschaftsjahres vier technische Mitarbeiter.

Hinzu kommen zwei kaufmännische Mitarbeiterinnen, sowie der stellvertretende Betriebsleiter, der als Be-

amter der Stadt die Aufgaben für das Wasserwerk im Rahmen seiner hauptberuflichen Tätigkeit wahrnimmt.
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IV. Sonstige Angaben

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel hervor.

Summe bis zu 1 Jahr > 1 Jahr > 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber
    Kreditinstituten 5.013.546,64 356.171,27 4.657.375,37 3.360.547,93
2. Verbindlichkeiten aus
    Lieferungen und Leistungen 234.890,37 234.890,37 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber
    Stadt Bergneustadt 230.367,12 230.367,12 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 198.498,60 198.498,60 0,00 0,00
    davon aus Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00

5.677.302,73 1.019.927,36 4.657.375,37 3.360.547,93

Summe bis zu 1 Jahr > 1 Jahr > 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber
    Kreditinstituten 4.774.033,60 360.562,26 4.413.471,34 3.139.953,53
2. Verbindlichkeiten aus
    Lieferungen und Leistungen 497.549,10 497.549,10 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber
    Stadt Bergneustadt 213.213,21 213.213,21 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 7.415,00 7.415,00 0,00 0,00
    davon aus Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00

5.492.210,91 1.078.739,57 4.413.471,34 3.139.953,53

Restlaufzeiten zum 31.12.2021

Restlaufzeiten zum 31.12.2020

Mitglieder der Betriebsleitung in 2021

Der Eigenbetrieb wird gemäß § 3 der Betriebssatzung von der Betriebsleitung geführt. Betriebsleiter bzw.

Stellvertreter sind:

Herr Kai Saure, Betriebsleiter Staatl. gepr. Techniker Wasserversorgung

Herr Klaus Lütticke, stellv. Betriebsleiter Stadtamtmann
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Mitglieder des Betriebsausschusses in 2021

Ratsmitglieder Beruf

Herr Roland Wernicke (Vorsitzender) Bergingenieur

Frau Isolde Weiner (stellv. Vorsitzende) Rentnerin

Herr Stephan Hatzig Technischer Sachbearbeiter

Herr Christian Hoene Dipl.-Betriebswirt

Herr Heinz-Dieter Johann Industriekaufmann

Herr Mehmet Pektas Betriebswirt

Frau Michaela Trilling Auszubildende

Sachkundige Bürger Beruf

Herr Marcus Dösseler IT-Projektleiter

Herr Nikolai Flaming Maschinenbautechniker

Herr Robert Kämke Auszubildender

Herr Bernd Warwel Bankkaufmann

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben in 2021 keine Vergütungen vom Eigenbetrieb erhalten.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 10 TEUR netto für die Jahresabschlussprüfung 2021.

Die – durch die pandemische Lage verursachten – finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2022

sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Darüber hinaus können die Auswirkungen des seit dem

24. Februar 2022 bestehenden Konfliktes in der Ukraine in der aktuellen dynamischen Lage nicht beurteilt

werden. Mögliche Risiken in Form von Inflation, steigenden Energiekosten und eventuellen Zinserhöhungen

können ebenfalls zur jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht beziffert werden. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein

Überschuss in Höhe von 3 TEUR ausgewiesen.

Weiterhin steht die Sicherstellung der geregelten Wasserversorgung, sowie die Durchführung der geplanten

Baumaßnahmen im Vordergrund.
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Die Betriebsleitung schlägt nach § 109 Absatz 2 GO NRW vor, den Jahresüberschuss in Höhe von

127.029,42 EUR an den Haushalt der Stadt Bergneustadt abzuführen.

Bergneustadt, 04.04.2022

Der Betriebsleiter

Kai Saure

Staatl. gepr. Techniker Wasserversorgung



Stand Zugang Abgang Stand Ende Stand Zugang Abgang Stand Ende Stand Stand
Umbuchungen

01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. Lizenzen 845,84 0,00 0,00 845,84 845,84 0,00 0,00 845,84 0,00 0,00
2a. Rohrnetzpläne 220.534,95 690,00 0,00 221.224,95 217.607,88 988,99 0,00 218.596,87 2.628,08 2.927,07
2b. Zuschüsse, Planungskosten 129.156,65 0,00 0,00 129.156,65 111.916,04 1.550,96 0,00 113.467,00 15.689,65 17.240,61

350.537,44 690,00 0,00 351.227,44 330.369,76 2.539,95 0,00 332.909,71 18.317,73 20.167,68

 II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten
- Grundstücke mit Bauten 12.499,00 0,00 0,00 12.499,00 5.369,00 0,00 0,00 5.369,00 7.130,00 7.130,00
- Grundstücke ohne Bauten 37.789,00 0,00 0,00 37.789,00 3.035,00 0,00 0,00 3.035,00 34.754,00 34.754,00

Summe Grundstücke 50.288,00 0,00 0,00 50.288,00 8.404,00 0,00 0,00 8.404,00 41.884,00 41.884,00

2. Verteilungsanlagen
- Hochbehälter, Pumpenhäuser,
  Schächte 1.502.639,00 0,00 0,00 1.502.639,00 849.062,13 29.102,45 0,00 878.164,58 624.474,42 653.576,87
- Versorgungsanlagen
   Hauptrohr 11.741.472,68 340.974,46 2.754,00 12.153.598,14 6.321.025,39 257.422,29 2.754,00 6.575.693,68 5.577.904,46 5.420.447,29

73.905,00
   Hausanschlüsse 2.142.317,22 44.241,03 0,00 2.186.558,25 982.877,45 51.059,50 0,00 1.033.936,95 1.152.621,30 1.159.439,77

- Wassermesser 33.799,64 0,00 0,00 33.799,64 33.091,30 66,92 0,00 33.158,22 641,42 708,34

Summe Verteilungsanlagen: 15.420.228,54 385.215,49 2.754,00 15.876.595,03 8.186.056,27 337.651,16 2.754,00 8.520.953,43 7.355.641,60 7.234.172,27

3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

- Fahrzeuge 111.818,75 10.124,74 30.263,52 91.679,97 49.292,71 13.591,29 30.263,52 32.620,48 59.059,49 62.526,04
- Inventar 126.100,57 0,00 0,00 126.100,57 110.094,46 2.059,87 0,00 112.154,33 13.946,24 16.006,11
- geringwertige Wirtschaftsgüter 66.469,03 16.192,11 0,00 82.661,14 66.344,68 16.203,41 0,00 82.548,09 113,05 124,35

Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung 304.388,35 26.316,85 30.263,52 300.441,68 225.731,85 31.854,57 30.263,52 227.322,90 73.118,78 78.656,50

4. Anlagen im Bau 80.777,34 60.668,42 0,00 67.540,76 0,00 0,00 0,00 0,00 67.540,76 80.777,34
-73.905,00

Sachanlagen insgesamt: 15.855.682,23 472.200,76 33.017,52 16.294.865,47 8.420.192,12 369.505,73 33.017,52 8.756.680,33 7.538.185,14 7.435.490,11

Insgesamt 16.206.219,67 472.890,76 33.017,52 16.646.092,91 8.750.561,88 372.045,68 33.017,52 9.089.590,04 7.556.502,87 7.455.657,79

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwert

Entwicklung des Anlagevermögens in 2021 (in Euro)

Prendi, Dana
Schreibmaschine
Anlage 3

Prendi, Dana
Schreibmaschine
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Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeines / Rahmenbedingungen

Aufgabe des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt ist die Versorgung der Bevölkerung und Betriebe mit

Trinkwasser. Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Das Wasser wird überwiegend vom

Aggerverband und für einige Stadtteile von den Stadtwerken Gummersbach und den Gemeindewerken

Reichshof bezogen und im eigenen Rohrnetz an die Verbraucher weitergeleitet. Das Versorgungsgebiet hat

eine Fläche von 37,8 km² bei einer Einwohnerzahl von 18.471 (Stand 30.06.21). Davon waren am

30.06.2021 rd. 96,2 % der Einwohner (17.763) an das Verteilernetz angeschlossen.

Aus rechentechnischen Gründen können in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von

+/- 1 TEUR auftreten.

II. Geschäftsentwicklung 2021

Wasserbezug/Wasserabsatz

Der Wasserbezug verminderte sich im Berichtsjahr 2021 von 890.829 m³ um 46.778 m³ (5,3 %) auf

844.051 m³. Vom Aggerverband wurden 90,9 % bezogen. Von den Stadtwerken Gummersbach wurden

6,1 % und vom Gemeindewerk Reichshof wurden 3,0 % bezogen.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt unverändert 0,0533 EUR/m³. Der Frischwasserbezugspreis blieb

gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 0,2364 EUR/m³. Der Grundbeitrag hat sich von 1,52 EUR/Monat

und Einwohner auf 1,53 EUR/Monat und Einwohner erhöht.

Der Wasserverkauf verminderte sich von 829.789 m³ um 39.810 m³ (4,8 %) auf 789.979 m³. Unter

Berücksichtigung des Eigenbedarfs ergab sich ein rechnerischer Wasserverlust von 38.272 m³ (4,4 %).

Der Wasserabgabepreis betrug 2021 unverändert 1,80 EUR/m³. Die Grundgebühr für einen Wasserzähler

der Größe Qn 2,5 betrug 10,50 EUR/Monat (Vorjahr 9,90 EUR/Monat). Die übrigen Grundgebühren sind

prozentual im gleichen Verhältnis gestiegen.
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Ertragslage

2021 2020 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 2.095,9 2.120,9 -25,0
aktivierte Eigenleistungen 28,0 27,4 0,6
sonst. betriebliche Erträge 5,8 0,2 5,6
Betriebsleistung 2.129,7 2.148,5 -18,8

Wasserbezugsaufwand 592,4 608,5 -16,1
Materialaufwand 56,6 28,1 28,5
Netzunterhaltungsaufwand 125,5 127,9 -2,4
Personalaufwand 357,9 353,9 4,0
Abschreibungen 372,0 358,1 13,9
sonst. betriebliche Aufwendungen 371,7 376,3 -4,6
Aufwendungen für die Betriebsleistung 1.876,1 1.852,8 23,3

Betriebsergebnis 253,6 295,7 -42,1

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70,2 87,8 -17,6
Finanzergebnis 70,2 87,8 -17,6
Ertragsteuern 55,7 67,5 -11,8
sonstige Steuern 0,7 0,9 -0,2

Jahresüberschuss 127,0 139,6 -12,6

Die Betriebsleistung verminderte sich von 2.148,5 TEUR im Vorjahr um 18,8 TEUR auf 2.129,7 TEUR im

Wirtschaftsjahr 2021. Dies ist im Wesentlichen auf verminderten Wasserverbrauch im Jahr 2021

zurückzuführen.

Der Wasserbezugsaufwand verminderte sich gegenüber dem Vorjahr von 608,5 TEUR um 16,1 TEUR auf

592,4 TEUR.

Der Eigenbetrieb unterhält ein eigenes Warenlager, aus dem Materialien für die Herstellung von

Wasserhausanschlüssen und der Erneuerungen der Hauptleitungen entnommen werden.

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 TEUR auf 357,9 TEUR erhöht. Der Anstieg ist

auf die tarifliche Erhöhung bei den Personalkosten in 2021 zurückzuführen. Im Wasserwerk sind vier

Personen im technischen Bereich und zwei Personen im kaufmännischen Bereich beschäftigt.

Die Investitionen in 2021 betrugen 472,9 TEUR. Der Abschreibungsaufwand hat sich im Vergleich zum

Vorjahr um 13,9 TEUR auf 372,0 TEUR erhöht. Die gestiegenen Abschreibungsaufwendungen in 2021 sind

im Wesentlichen auf das höhere Investitionsvolumen in 2021 zurückzuführen. Die Aktivierungen der

Zugänge erfolgten in der ersten sowie in der zweiten Jahreshälfte.
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 TEUR auf

371,7 TEUR.

Das Finanzergebnis hat sich in 2021 weiter verbessert. Insgesamt verringerten sich die Zinsaufwendungen

um 17,6 TEUR. Ursächlich hierfür sind die laufende Tilgung der Darlehen und die Lage auf dem

Kapitalmarkt. Der Zinsaufwand ist i. W. aufgrund in 2020 zinsgünstiger Prolongationen zurückgegangen.

Auch in 2021 konnte der Eigenbetrieb bei Aufnahme von neuen Darlehen, bzw. bei anstehenden

Prolongationen einen günstigen, bzw. günstigeren Zinssatz vereinbaren.

Der erzielte Jahresüberschuss von 127,0 TEUR ist um 120,0 TEUR höher als der geplante Jahresüberschuss

von 7,0 TEUR. Im Wesentlichen ist dies begründet durch mehr Wasserverkauf und nicht so hohen

Aufwendungen als im Planansatz.

Finanzlage

Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen betrugen 2021 insgesamt 472,9 TEUR. Die Investitionen wurden durch Aufnahme eines

neuen Darlehens finanziert.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 600,0 TEUR aufgenommen. Das im

Wirtschaftsjahr 2021 zu prologierende Darlehen, von insgesamt 74,5 TEUR ist verlängert worden. Die

planmäßige Tilgungsleistung beträgt 359,4 TEUR.
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In der folgenden Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit,

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten

gegenübergestellt.

2021 2020
TEUR TEUR

1. Jahresergebnis 127 139
2. + Abschreibungen auf Gegenstände

des Anlagevermögens 372 358
3. +/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen -4 -7
4. +/- sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -10 -10
5. -/+ Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen sowie andere Aktiva 93 -96
6. +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen sowie andere Passiva -54 201
7. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen

des Anlagevermögens -2 0
8. + Zinsaufwand abzgl. Zinserträge 70 88
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 592 673
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen

des Anlagevermögens 2 0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das

Anlagevermögen -473 -458
12. = Cashflow aus Investitionstätigkeit -471 -458
13. - Auszahlungen an den Haushalt der Stadt -117 -118
14. - Abführung Kapitalertragsteuer -22 -22
15. + Einzahlungen aus Beiträgen 50 26
16. + Einzahlungen von (Finanz-) Krediten 600 500
17. - Auszahlung für die Tilgung von (Finanz-) Krediten -360 -343
18. - Zinszahlungen -70 -88
19. = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 81 -45
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz-

mittelbestandes (Summe der Zeilen 9,12 und 19) 202 170
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 622 452
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 824 622

Die Liquidität des Wasserwerkes war im Wirtschaftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet.
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Vermögenslage

Vermögensstruktur

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung
AKTIVA TEUR TEUR TEUR
immaterielle Vermögensgegenstände 18,3 20,2 -1,9
Grundvermögen 41,9 41,9 0,0
Verteilungsanlagen 7.355,6 7.234,1 121,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung 73,1 78,7 -5,6
Anlagen im Bau 67,6 80,8 -13,2
Langfristige Vermögenswerte 7.556,5 7.455,7 100,8

Vorräte 168,7 144,3 24,4
Liefer- und Leistungsforderungen 121,9 205,0 -83,1
Forderungen gegen die Stadt 6,6 7,8 -1,2
sonstige Vermögensgegenstände 35,9 64,2 -28,3
Bankguthaben 823,9 622,1 201,8
Kurzfristige Vermögenswerte 1.157,0 1.043,4 113,6

aktive Rechnungsabgrenzungsp. 0,2 5,4 -5,2

Bilanzsumme 8.713,7 8.504,5 209,2

Das Gesamtvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 209,2 TEUR.

Die Investitionssumme war größer als die planmäßigen Abschreibungen, deshalb hat sich das langfristige

Vermögen um 100,8 TEUR vergrößert. Die Anlagenintensität des Eigenbetriebs hat sich um 0,9 % auf 86,7 %

des Gesamtvermögens vermindert. Die hohe Anlagenintensität ist für ein Versorgungsunternehmen

typisch. Bei den kurzfristigen Vermögenswerten hat sich die Summe um 113,6 TEUR auf 1.157,0 TEUR

erhöht. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf höheres Bankguthaben (+201,8 TEUR), auf Verminderung von

Liefer- und Leistungsforderungen (-83,1 TEUR) und auf Verminderung von sonstigen

Vermögensgegenstände (-28,3 TEUR) zurückzuführen.

Der Lagerbestand an Materialien (Vorräte) beträgt am Bilanzstichtag 168.746,65 EUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2021 in Höhe von 121,9 TEUR beinhalten die

Forderungen aus Wasserverkauf in Höhe von 114,9 TEUR.

Die Entwicklung der Bankguthaben ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt.
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Kapitalstruktur

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung
PASSIVA TEUR TEUR TEUR

Eigenkapital 2.726,7 2.739,2 -12,5

Sonderposten für
Investitionszuschüsse 272,0 231,9 40,1

Verbindlichkeiten mit
Fälligkeit über 5 Jahre 3.360,5 3.140,0 220,5

Verbindlichkeiten mit
Fälligkeit 1-5 Jahre 1.296,8 1.273,5 23,3

Verbindlichkeiten mit
Fälligkeit bis 1 Jahr
-Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0
-Rückstellungen 37,7 41,2 -3,5
-Darlehen Kreditinstitute 356,1 359,4 -3,3
-Zinsabgrenzung Kreditinstitute 0,1 1,1 -1,0
-Verbindlichkeiten aus
  Lieferungen und Leistungen 234,9 497,6 -262,7
-Verbindlichkeiten gegenüber
  der Stadt 230,4 213,2 17,2
-sonstige Verbindlichkeiten 198,5 7,4 191,1

1.057,7 1.119,9 -62,2

Bilanzsumme 8.713,7 8.504,5 209,2

Aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von 127,0 TEUR und der Abführung des

Gewinns des Wirtschaftsjahres 2020 von 139,5 TEUR an die Stadt Bergneustadt verminderte sich das

Eigenkapital des Eigenbetriebs um 12,5 TEUR. Bei einem Eigenkapital von 2.726,7 TEUR beträgt die

Eigenkapitalquote am 31.12.2021 31,3 % (Vorjahr 32,2 %).

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nur noch planmäßig aufgelöst. Dieser Posten ist in der gültigen

EigVO NRW nicht mehr vorgesehen. Die Zugänge aus Wasseranschlussbeiträgen und

Hausanschlusskostenerstattungen werden ab 2007 unter dem Sonderposten aus Beiträgen nach KAG NRW

ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens aufgelöst.

In 2021 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 600,0 TEUR aufgenommen. Dem Zugang stehen

Darlehenstilgungen von 359,4 TEUR gegenüber.
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Die Summe des Fremdkapitals bis zu einem Jahr verminderte sich um 62,2 TEUR. Innerhalb des kurzfristigen

Bereichs sind die wesentlichen Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(-262,7 TEUR) und bei sonstigen Verbindlichkeiten (+191,1 TEUR). Sonstige Verbindlichkeiten zum

31.12.2021 beinhalten Erstattungen der Wassergebühren in Höhe von 189,2 TEUR. Die Erstattungen der

Wassergebühren sind nicht, wie im Vorjahr, unter „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“,

sondern unter der Position „sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem:

Kennzahlen pro Mitarbeiter, Umsatzrendite, den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie

Deckungsbeiträge. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen,

den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva

und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität fällt von 6,6 % um 0,5 % auf 6,1 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2021 mit 127,0 TEUR um 12,5 TEUR kleiner aus als in 2020 (2020: 139,5 TEUR).

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2021 2.726,7 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um

12,5 TEUR vermindert (2020: 2.739,2 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 36,4 % (2020: 35,6 %) geringfügig gegenüber dem Vorjahresniveau

gestiegen. Die Personalaufwandsquote von 16,8 % (2020: 16,5 %) ist leicht gestiegen. Der Anstieg bei den

Personalkosten ist auf tarifliche Erhöhungen in 2021 zurückzuführen.

Das Finanzergebnis verbessert sich mit -70,2 TEUR um 17,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr (2020: -

87,8 TEUR).

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die nicht-finanzielle Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeitnehmer- und Umweltbelange. Diese

beinhalten unter anderem die folgenden Punkte:

 Die Arbeitnehmer des Wasserwerks nehmen regelmäßig und nach Bedarf an (Online-)Schulungen

teil.

Weiterhin sind drei von vier technischen Mitarbeiter langjährige Mitarbeiter des Wasserwerks.
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 In Bezug auf die Berücksichtigung von Umweltbelangen nutzt das Wasserwerk wiederverwendbare

Putzlappen, Rohrabfälle werden in einem Behälter gesammelt und dem Händler zur

Wiederverwertung zugeführt. Die Digitalisierung reduziert den Papierverbrauch. Beim Einkauf wird

generell immer versucht, diesen nachhaltig zu tätigen.

III. Risikomanagement

Das 2009 installierte Risikomanagement ist in die unternehmerische Entscheidung und Geschäftsprozesse

integriert. Es ist darauf ausgerichtet, Risiken möglichst zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen.

Im Berichtsjahr sind keine den Fortbestand des Wasserwerks gefährdende Risiken zu verzeichnen. Darüber

hinaus sind aus heutiger Sicht auch für die nahe Zukunft keine den Fortbestand des Wasserwerks

gefährdende Risiken zu erkennen.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Entwicklung des Wasserwerkes wird zukünftig durch einen leicht stagnierenden spezifischen

Wasserverbrauch, der aus Modernisierungsmaßnahmen und Sparverhalten der Kunden zu erwarten ist,

und durch einen insgesamt geringeren Wasserverbrauch auf Grund der demografischen Entwicklung

geprägt sein.

Die Auswirkungen werden ein vergleichsweise überdimensioniertes Trinkwassernetz sein, das zur

Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität einen höheren Betriebsaufwand erfordert und ggf. ein Rückbau

der Netze auf die für die Trinkwasserversorgung notwendigen Dimensionen. Einem wirkungsvollen Rückbau

steht aber die Sicherstellung des städtischen Feuerschutzes entgegen, der sich im Wesentlichen auf das

Trinkwassernetz zur Bereitstellung von Löschwasser stützt. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels

und ein sich daraus eventuell ergebender höherer kurzfristiger Kapitalbedarf, können nur eingeschränkt

abgeschätzt und abgebildet werden.

Durch die permanente Erneuerung des Wasserleitungsnetzes unter Verwendung qualitativ besserer

Materialien dürfte die Gefahr von Wasserrohrbrüchen geringer werden. Damit dürfte sich auch der

Wasserverlust tendenziell auf einem Niveau einpendeln, das unter dem langjährigen Mittel liegt.

Die Situation am Kapitalmarkt stellt sich für den Eigenbetrieb derzeit positiv dar. Ein latentes

Zinsänderungsrisiko (Anstieg der Zinsen) besteht für die Zukunft insbesondere im Hinblick auf die

notwendige Aufnahme von neuen Darlehen und auf den Ablauf von Zinsbindungsfristen.
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Der allgemeine Fachkräftemangel in Deutschland, speziell in der Wasserwirtschaft, kann auch für den

Eigenbetrieb in Zukunft negative Folgen haben. Durch planmäßige Ausbildung von Fachkräften wird der

Eigenbetrieb diesem Risiko entgegenwirken.

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wurden aufgrund der Corona-Pandemie organisatorische

Maßnahmen ergriffen. Diese betreffen insbesondere die Organisation innerhalb der Verwaltung und den

Schutz der Mitarbeiter im Innen- sowie im Außendienst durch eine Vielzahl von Hygiene- und

Verhaltensmaßnahmen. Daraus resultiert jedoch auch ein höherer Aufwand für Arbeitsabläufe.

Etwaige Mehr- oder Minderverkäufe lassen sich zu diesem Zeitpunkt nicht seriös für das laufende Jahr

abschätzen.

Die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine bilden sich durch teilweise

drastische Preiserhöhungen bzw. Lieferengpässe ab. In der Gesamtheit sind diese nicht abzuschätzen und

eine Gegensteuerung lässt sich nur begrenzt im Vorfeld durchführen.

V. Bericht über Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Wirtschaftsjahr 2021 hat der Abschlussprüfer im

Anschluss an die Jahresabschlussprüfung vorgenommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts waren weder Feststellungen noch Beanstandungen der

wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs bekannt. Die zwischen dem Wasserwerk und der Stadt

Bergneustadt getroffenen rechnungslegungsrelevanten Vereinbarungen wurden beachtet.

VI. Ausblick 2022

Die Grundgebühren für das Wirtschaftsjahr 2022 haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die

Grundgebühr für den Hauswasserzähler Qn 2,5 ist von 10,50 EUR/Monat um 0,40 EUR auf

10,90 EUR/Monat gestiegen. Die Grundgebühren für alle anderen Wasserzähler wurden auch

dementsprechend prozentual angehoben. Der Wasserabgabepreis von 1,80 EUR je m³ gilt unverändert

weiter.

Der Wasserbezug in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 betrug 196,0 Tsd. m³. Gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Erhöhung um 10,7 Tsd. m³.
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Aufgrund des Wasserbezuges in den ersten drei Monaten wird mit einem Wasserbezug im Wirtschaftsjahr

2022 von 835,6 Tsd. m³ gerechnet. Bei der Gesamtbezugsmenge für 2022 ist auf Grund des

demographischen Wandels ein Rückgang von 1 % gegenüber 2021 unterstellt worden.

Für das Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich der Grundbeitrag von 1,53 EUR/Monat und Einwohner um

0,06 EUR auf 1,59 EUR/Monat und Einwohner. Ebenso erhöhte sich der variable Beitrag von

23,64 EUR/100 m³ auf 24,40 EUR/ 100 m³.

Für das Jahr 2022 betragen die geplanten Investitionen 1.040 TEUR. Davon entfallen auf Erneuerungen

990 TEUR und auf Neuverlegungen der Anlagen 50 TEUR. Es wird mit einer Verlegeleistung für

Erneuerungen von 1795 m und für Erweiterungen von 150 m gerechnet. Für die sonstigen

Verteilungsanlagen wie Hausanschlüsse, Wassermesser, Schächte und Rohrnetzpläne sind Investitionen

von 156 TEUR geplant.

Die - durch die pandemische Lage verursachten – finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2022

sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Darüber hinaus können die Auswirkungen des seit

dem 24. Februar 2022 bestehenden Konfliktes in der Ukraine in der aktuellen dynamischen Lage nicht

beurteilt werden. Mögliche Risiken in Form von Inflation, steigenden Energiekosten und eventuellen

Zinserhöhungen können ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht beziffert werden. Im

Wirtschaftsplan 2022 ist ein Überschuss in Höhe von 3 TEUR ausgewiesen.

Bergneustadt, 04.04.2022

Der Betriebsleiter

Kai Saure

Staatl. gepr. Techniker Wasserversorgung
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  Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt mit Sitz in Bergneustadt,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt, Bergneustadt, -

be stehend aus der Bi lanz zum 31. De zem ber 2021 und der Ge winn- und Verlustrech nung für

das Wirt schafts jahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. De zem ber 2021 sowie dem An hang,

ein schließ lich der Dar stel lung der Bi lanzie rungs- und Be wertungsme tho den - ge prüft. Darüber

hin aus ha ben wir den La gebericht des Wasserwerks der Stadt Bergneu stadt, Bergneustadt, für

das Wirt schafts jahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. De zem ber 2021 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schrif-

ten der Eigen betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m.

den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften gel tenden han delsrecht lichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der deut schen Grund sätze ord nungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen entspre chen des Bild der Vermögens-

und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezem ber 2021 so wie seiner Ertragsla ge für

das Wirt schaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La ge des Ei-

genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein klang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und i.V.m. den einschlägi-

gen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und

stellt die Chan cen und Ri si ken der zu künf ti gen Entwick lung zutref fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen dungen

ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge führt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über ein stimmung

mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW –

un ter Beachtung der vom Insti tut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sät ze ordnungsmä ßiger Ab schlussprü fung durchgeführt. Unsere Verant wortung nach diesen

Vor schrif ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die

Prü fung des Jahresabschlusses und des Lagebe richts“ unseres Bestäti gungsvermerks wei ter-

ge hend be schrieben. Wir sind von dem Eigenbe trieb unab hän gig in Übereinstimmung mit den

deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht lichen Vorschriften und haben unsere sonsti gen

deutschen Berufspflichten in Über einstim mung mit diesen Anfor de run gen erfüllt. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei se aus reichend und geeignet sind,

um als Grund lage für unsere Prüfungsur teile zum Jahresabschluss und zum Lagebe richt zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlusses, der

den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden ein schlägi gen deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften in al len wesentlichen Belangen entspricht,

und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be achtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tat sächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Er tragslage des Ei genbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter ver antwortlich für die internen Kontrol len, die sie in Übereinstimmung mit den deut schen

Grundsätzen ord nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli chen - beabsichtigten oder

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver antwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh menstätig keit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver halte in Zusam menhang mit der Fortfüh-

rung der Unterneh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge ben. Darüber hinaus sind sie da für

ver antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ter neh menstätigkeit zu bilan zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege benhei-

ten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage berichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei genbetriebs vermit telt sowie in allen

wesentli chen Belangen mit dem Jahresab schluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eig-

VO NRW i.V.m. den gelten den einschlägigen deutschen han delsrechtlichen Vorschriften für

Kapi talge sellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung zu-

tref fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er achtet haben, um die Aufstellung eines

Lage berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW

i.V.m. den geltenden ein schlä gigen deutschen han delsrechtlichen Vorschriften für Kapitalge-

sellschaf ten zu ermögli chen, und um ausreichende geeig nete Nachweise für die Aussa gen im

Lagebericht er bringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rech nungs le gungs-

prozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresab schlusses und des La ge be richts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah resabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbe absich tigten - fal schen Darstel lun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen des Bild von der Lage des Eigen-

betriebs vermittelt so wie in allen wesentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss sowie mit

den bei der Prü fung gewon nenen Er kenntnissen in Ein klang steht, den Vorschriften der EigVO

NRW i.V.m. den gelten den ein schlägigen deutschen handelsrechtlichen Vor schriften für Kapi-

talgesell schaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu tref-

fend darstellt, sowie einen Be stätigungsver merk zu erteilen, der unsere Prü fungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebe richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da für, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. §102 GO NRW unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi-

ger Ab schlussprüfung durchgeführ te Prüfung eine wesentli che falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Dar stellungen können aus Ver stößen oder Un rich tigkei ten re sultie ren und wer-

den als we sentlich angesehen, wenn ver nünf tiger weise erwar tet werden könn te, dass sie ein-

zeln oder ins gesamt die auf der Grund lage die ses Jahres ab schlusses und La gebe richts ge trof-

fenen wirt schaftlichen Ent schei dungen von Adressaten be einflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche

Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un beab-

sichtigter - fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

füh ren Prüfungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so wie erlangen Prü-

fungs nach weise, die ausrei chend und geeig net sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt wer den, ist bei Verstößen hö her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri sches

Zusam menwirken, Fälschungen, be absichtigte Un vollständigkeiten, irreführende Dar stel-

lungen bzw. das Außer kraftsetzen inter ner Kontrollen bein halten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

in ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh run-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen ange messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk samkeit

dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an ge wand ten

Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertret barkeit der von den ge setzlichen Ver tretern

darge stellten geschätzten Werte und damit zu sammenhän genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge setzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un terneh mens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche

Unsi cherheit im Zusam menhang mit Ereignissen oder Ge geben heiten besteht, die bedeut-

sa me Zweifel an der Fähigkeit des Eigen betriebs zur Fortführung der Unterneh menstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we sentli che Unsi-

cher heit besteht, sind wir verpflichtet, im Be stäti gungsvermerk auf die da zuge hö ri gen An-

gaben im Jahres abschluss und im La gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unange messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi zieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerun gen auf der Grundlage der bis zum Datum un seres Be stätigungs-

vermerks erlang ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis se oder Gegeben heiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter neh menstätigkeit nicht mehr

fortfüh ren kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf bau und den Inhalt des Jahresab schlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jah resabschluss die zugrun de liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhält nis sen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver mit-

telt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge stellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus rei chender geeigneter

Prü fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge legten bedeutsamen Annahmen nach

und be urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

Annah men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie

zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

ver meidba res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

An gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge plan ten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest stellun gen, ein schließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh rend unse rer Prü fung feststellen.

Reichshof, den 11. Mai 2022

WTL Weber Thönes Linden GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

 

Michael Linden

Wirtschaftsprüfer

Prendi, Dana
Stempel

D.Prendi
Stempel



 

Fakultative Anlagen
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  Rechtliche Verhältnisse

Name des Eigenbetriebes:

Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Handelsregister:

Der Eigenbetrieb ist beim Amtsgericht Köln im Handelsregister unter HRA 17175 eingetragen.

Betriebssatzung:

Die Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt gilt in der Fas sung vom 27. Juni

2006 einschließlich des 4. Nach trags vom 15. Dezember 2020.

Stammkapital:    

2.000.000,00 EUR

Organisationsform: 

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb nach den Vor schrif ten der Ei gen-

betriebs ver ord nung für das Land Nord rhein-West fa len (EigVO NRW) ge führt.

Gegenstand: 

Gegenstand des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung

mit Was ser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb wird gemäß § 3 der Betriebsatzung von der Betriebsleitung geführt. 

Betriebsleiter ist Herr Kai Saure, staatl. gepr. Techniker Wasserversorgung. Herr Klaus Lüt ti cke,

Stadtamtmann, ist stellvertretender Be triebs leiter.

Betriebsausschuss

Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist dem Anhang (siehe Anlage 3) zu entneh men.

Rege lungen für den Betriebsausschuss enthält § 4 der Betriebssatzung.

Wirtschaftsjahr:  

Kalenderjahr
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Vorjahresabschluss

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

abschließend mit einer Bilanzsumme von  Euro 8.504.492,27

und einem Jahresüberschuss von   Euro    139.555,00

wurde am 07. Mai 2021 mit dem Bestätigungsvermerk versehen. 

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte am 08. September 2021 durch den Rat der

Stadt Berg neus tadt. Der Rat der Stadt Bergneustadt hat beschlossen, den Jahresüber schuss in vol-

ler Hö he an den Haushalt der Stadt abzuführen.
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  Steuerliche Verhältnisse

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt stellt einen Betrieb gewerbli cher Art ge mäß § 4 KStG dar.

Der Ei gen be trieb als Betrieb ge werbli cher Art ist daher zur Körperschaftsteuer und Ge wer be steuer

zu veran lagen. Er hat entspre chende Steuererklärungen abzugeben.

Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist die Stadt Bergneustadt mit sämt li chen Be trie-

ben gewerblicher Art. Die Umsätze des Betriebs gewerblicher Art "Wasserwerk" sind von der Stadt

Berg neustadt in ihrer Umsatzsteuererklärung zu berücksichtigen. 

Beim Finanzamt Gummersbach wird der Betrieb unter der Steuernummer 212/5804/0189 ge führt.



 

Erläuterungsteil
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  Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahres-
abschlusses

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Dar-

stel lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, so-

weit ent sprechen de Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich laut end

bei meh reren Posten der sel ben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der

Lesbarkeit des Be richts diesen vor an gestellt.

A. Anlagevermögen

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der

einzel nen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält die "Entwicklung des Anlagevermögens in

2021" im An hang zum Jah res ab schluss (Anlage 3, Seite 10).

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu den An schaffungskosten bzw.

Herstel lungskosten be wertet. Der Umfang entspricht § 255 Abs. 1 und 2 HGB. Soweit es sich um

ab nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens handelt, wird der leistungsbedingte Werte ver-

zehr durch plan mä ßi ge Ab schrei bung er fasst, die auf der Grund la ge steuer lich an erk annter Sätze

un ter Zu grundele gung der li nearen Me tho den er mit telt wer den. Den Zugängen des Anlage vermö-

gens ste hen die Ab schrei bungen gegenüber.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 31.12.2021 18.317,73 EUR

31.12.2020 20.167,68 EUR

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 31.12.2021 18.317,73 EUR

31.12.2020 20.167,68 EUR

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 31.12.2021 41.884,00 EUR

31.12.2020 41.884,00 EUR
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2. Verteilungsanlagen 31.12.2021 7.355.641,60 EUR
31.12.2020 7.234.172,27 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Versorgungsanlagen/Hausrohr 5.577.904,46 5.420.447,29
Hausanschlüsse 1.152.621,30 1.159.439,77
Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte 624.474,42 653.576,87
Wassermesser 641,42 708,34

7.355.641,60 7.234.172,27

3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 31.12.2021 73.118,78 EUR

31.12.2020 78.656,50 EUR

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 31.12.2021 67.540,76 EUR

31.12.2020 80.777,34 EUR

Summe Sachanlagen 31.12.2021 7.538.185,14 EUR
31.12.2020 7.435.490,11 EUR

Summe Anlagevermögen 31.12.2021 7.556.502,87 EUR
31.12.2020 7.455.657,79 EUR

B. Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten oder den

nie dri ge ren bei zu legenden Werten angesetzt.

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe 31.12.2021 168.746,65 EUR

31.12.2020 144.337,91 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Bestand Lagermaterial 168.746,65 144.337,91

168.746,65 144.337,91
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 31.12.2021 121.909,08 EUR

31.12.2020 204.997,97 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Forderungen Wassergebühren/Grundgebühren 122.020,08 205.847,97
Gebührenforderungen privater Bereich 29,00 0,00
Pauschalwertberichtigung -140,00 -850,00

121.909,08 204.997,97

2. Forderungen gegen die Stadt 31.12.2021 6.633,65 EUR
31.12.2020 7.844,57 EUR

3. sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2021 35.861,10 EUR
31.12.2020 64.170,60 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig 17.817,99 40.903,94
Forderung Körperschaftsteuer 4.027,56 184,42
Umsatzsteuerforderung 13.727,05 22.436,24
Sonstige Forderungen 288,50 646,00

35.861,10 64.170,60

III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 31.12.2021 823.795,52 EUR

31.12.2020 622.072,19 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, Kontokorrent 823.794,52 622.071,19
Festgeldkonto 1,00 1,00

823.795,52 622.072,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2021 261,70 EUR
31.12.2020 5.411,24 EUR

Summe Aktiva 31.12.2021 8.713.710,57 EUR
31.12.2020 8.504.492,27 EUR
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A. Eigenkapital

I. Stammkapital 31.12.2021 2.000.000,00 EUR
31.12.2020 2.000.000,00 EUR

II. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 31.12.2021 554.150,30 EUR
31.12.2020 554.150,30 EUR

III. Gewinnvortrag 31.12.2021 45.523,62 EUR
31.12.2020 45.523,62 EUR

IV. Jahresüberschuss 31.12.2021 127.029,42 EUR
31.12.2020 139.555,00 EUR

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 31.12.2021 271.952,56 EUR
31.12.2020 231.886,80 EUR

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

empfangene Ertragszuschüsse 1.167,78 2.894,72
vereinnahmte Wasseranschlussbeiträge und 
erstattete Hausanschlusskosten 270.784,78 228.992,08

271.952,56 231.886,80

Der Posten wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB gebildet. Er beinhaltet die bis zum 31. De zember 2003

vereinnahmten Baukostenzuschüsse im Sin ne des § 22 Abs. 3 Eig VO NRW a.F. Die Auf lö sung die-

ses Pos tens erfolgt linear mit 5 % p.a. Zuführun gen zu die sem Pos ten erfol gen nicht mehr. Die im

Zeit raum vom 01. Januar 2004 bis 31. Dezember 2006 vereinnahmten Zuschüsse wurden vom An-

la ge ver mö gen ab gesetzt.

Darüber hinaus beinhaltet der Posten im Wesentlichen Wasseranschlussbeiträge und er stat te te

Haus an schluss bei träge, die auf grund der Bei trags- und Gebührensatzung erhoben werden. Der

Son der po sten wird mit 2,5 % p.a. ent spre chend der be triebs ge wöhnlichen Nut zungsdau er der be zu-

schus sten Ver mö gens ge gen stän de auf gelöst. Er fasst wer den unter dieser Po sition die ver ein-

nahmten Be träge ab dem 01. Januar 2007.
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C. Rückstellungen

Die Rückstellungen entsprechen ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie wurden in Höhe des

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

1. sonstige Rückstellungen 31.12.2021 37.751,94 EUR
31.12.2020 41.165,64 EUR

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 31.12.2021 5.013.546,64 EUR

31.12.2020 4.774.033,60 EUR

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 356.171,27
(Euro 360.562,26)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 4.657.375,37 (Euro 4.413.471,34)

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Darlehen von Kreditinstituten 5.013.471,34 4.772.920,68
Zinsabgrenzung 75,30 1.112,92

5.013.546,64 4.774.033,60

Eine Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten enthält

die Anlage 8, Seite 5a. 

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 31.12.2021 234.890,37 EUR

31.12.2020 497.549,10 EUR

Die Verbindlichkeiten sind in einer Saldenliste im Einzelnen nachgewiesen. 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 234.890,37
(Euro 497.549,10)

Die Kundenüberzahlungen in Höhe von 189.206,18 Euro wurden im Jahresabschluss 2021 nicht,

wie im Vorjahr, unter "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen", sondern unter der Bilanz-

po si tion „sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag in Höhe von 162.388,68

Euro wurde nicht um gegliedert. 
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 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2021

Kreditinstitute Darlehens Darlehen Stand Zugang Tilgung Stand Zinssatz Zinsen
Nr. nominal 01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 fest 2021

Euro Euro Euro Euro Euro % bis Euro
Sparkasse Gummersbach 6 136 078 620 430.000,00 380.581,02 0,00 11.204,26 369.376,76 0,870 06/2026 3.286,74
Sparkasse Gummersbach 6 136 300 461 235.000,00 73.836,31 0,00 14.500,88 59.335,43 2,600 03/2022 1.779,12
Sparkasse Gummersbach 6 136 001 952 270.000,00 177.551,82 0,00 10.060,45 167.491,37 1,240 04/2025 2.170,55
Sparkasse Gummersbach 6 136 011 811 450.000,00 281.286,38 0,00 18.515,58 262.770,80 1,310 12/2025 3.624,42
Sparkasse Gummersbach 6 136 021 570 300.000,00 187.910,18 0,00 14.223,55 173.686,63 1,430 03/2032 2.636,45
Sparkasse Gummersbach 6 136 038 111 480.194,50 61.918,90 0,00 44.592,49 17.326,41 3,970 01/2022 2.019,95
Sparkasse Gummersbach 6 136 098 313 360.939,16 205.698,82 0,00 24.833,44 180.865,38 2,890 12/2028 5.766,56

2.526.133,66 1.368.783,43 0,00 137.930,65 1.230.852,78 21.283,79

KfW, Frankfurt 1 179 685 115.041,00 29.910,70 0,00 4.601,62 25.309,08 0,510 02/2027 146,68
KfW, Frankfurt 3 009 639 71.581,00 21.459,76 0,00 2.386,72 19.073,04 0,100 02/2030 20,86
KfW, Frankfurt 4 895 998 235.194,00 78.391,46 0,00 7.840,14 70.551,32 0,010 08/2030 1.199,19
KfW, Frankfurt 9 472 250 215.000,00 93.144,00 0,00 7.168,00 85.976,00 3,950 02/2024 3.537,63
KfW, Frankfurt 4 863 087 270.000,00 126.000,00 0,00 9.000,00 117.000,00 3,750 05/2025 4.640,62
KfW, Frankfurt 7 014 493 400.000,00 199.990,00 0,00 13.334,00 186.656,00 3,100 02/2026 6.096,36
KfW, Frankfurt 4 983 121 250.000,00 142.225,00 0,00 8.622,00 133.603,00 4,200 08/2027 5.882,92
KfW, Frankfurt 1 507 391 200.000,00 132.725,00 0,00 6.900,00 125.825,00 0,400 05/2030 520,56
KfW, Frankfurt 2 079 382 480.000,00 326.894,00 0,00 16.552,00 310.342,00 0,010 11/2030 32,07

2.236.816,00 1.150.739,92 0,00 76.404,48 1.074.335,44 22.076,89

Investitionsbank Schlesw.-Holstein 5 330 450 017 156.330,00 35.655,89 0,00 11.325,92 24.329,97 4,215 12/2023 1.384,80
156.330,00 35.655,89 0,00 11.325,92 24.329,97 1.384,80

Landesbank Hessen-Thüringen 800098858 500.000,00 475.681,61 0,00 16.368,71 459.312,90 0,770 06/2047 3.631,29
Landesbank Hessen-Thüringen 800106954 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,640 06/2049 0,00

1.100.000,00 475.681,61 600.000,00 16.368,71 1.059.312,90 3.631,29

Commerzbank, Bonn 790069920 500.000,00 500.000,00 0,00 25.082,40 474.917,60 0,240 06/2040 1.251,63

500.000,00 500.000,00 0,00 25.082,40 474.917,60 1.251,63

NRW Bank, Düsseldorf 4 201 056 076 400.000,00 286.784,08 0,00 17.532,44 269.251,64 2,290 02/2024 6.467,56
NRW Bank, Düsseldorf 4 202 998 862 350.000,00 335.775,01 0,00 7.308,59 328.466,42 1,820 09/2054 6.061,41

750.000,00 622.559,09 0,00 24.841,03 597.718,06 12.528,97

Deutsche Genossenschaftsbank 3 023 148 418 186.266,33 93.180,84 0,00 12.745,78 80.435,06 2,060 12/2022 1.854,22
Deutsche Genossenschaftsbank 3 302 813 500 135.122,60 89.608,67 0,00 18.421,92 71.186,75 0,680 12/2025 578,08
Deutsche Genossenschaftsbank 3 023 148 419 500.000,00 364.518,26 0,00 23.940,36 340.577,90 1,690 12/2034 6.059,64
Deutsche Genossenschaftsbank 3 023 148 420 114.766,38 72.192,97 0,00 12.388,09 59.804,88 0,815 12/2026 563,19

936.155,31 619.500,74 0,00 67.496,15 552.004,59 9.055,13

7.705.434,97 4.772.920,68 600.000,00 359.449,34 5.013.471,34 71.212,50

Auflösung Zinsabgrenzug 2020 -1.112,92
Bildung Zinsabgrenzung 2021 75,30

70.174,88

 5a
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3. Verbindlichkeiten gegenüber
der Stadt 31.12.2021 230.367,12 EUR

31.12.2020 213.213,21 EUR

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 230.367,12
(Euro 213.213,21)

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Konzessionsabgabe 206.499,00 209.383,00
Sonstige Verbindlichkeiten Stadt 23.868,12 3.829,21

230.367,12 213.212,21

4. sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2021 198.498,60 EUR
31.12.2020 7.415,00 EUR

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 198.498,60
(Euro 7.415,00)

Summe Passiva 31.12.2021 8.713.710,57 EUR
31.12.2020 8.504.492,27 EUR
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

1. Umsatzerlöse 2021 2.095.936,72 EUR
2020 2.120.906,97 EUR

2021 2020
EUR EUR

Einnahmen Verbrauchsgebühren 1.421.962,20 1.493.620,20
Einnahmen Grundgebühren 643.029,93 600.215,55
sonstige Umsatzerlöse 21.415,01 17.073,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9.529,58 9.997,34

2.095.936,72 2.120.906,97

2. andere aktivierte
Eigenleistungen 2021 27.964,50 EUR

2020 27.419,50 EUR

3. sonstige betriebliche
Erträge 2021 5.797,24 EUR

2020 166,68 EUR

2021 2020
EUR EUR

Sonstige Erträge 2.815,87 64,88
Erlöse aus Veräußerung des beweglichen Anlagevermögens 2.184,87 0,00
Auflösung PWB 710,00 0,00
Vollstreckungsgebühren 86,50 13,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 88,10

5.797,24 166,68

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 2021 648.978,06 EUR

2020 636.606,24 EUR

2021 2020
EUR EUR

Aufwand Wasserbezug 592.380,28 608.460,39
Aufwand Verbrauchs- und Lagermaterial 53.797,78 28.145,85
Pauschalwertberichtigung auf Waren 2.800,00 0,00

648.978,06 636.606,24
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b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 2021 125.512,67 EUR

2020 127.842,83 EUR

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Fremdleistungen, die für Instandhaltungsmaßnahmen im

Leitungsnetz in Anspruch genommen wurden.

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2021 303.014,06 EUR
2020 300.450,31 EUR

b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung 2021 54.881,32 EUR

2020 53.491,22 EUR

2021 2020
EUR EUR

Aufwand für Sozialbeiträge des Arbeitgebers 52.009,96 50.695,50
Berufsgenossenschaftsbeitrag 2.871,36 2.795,72

54.881,32 53.491,22

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 2021 372.045,68 EUR

2020 358.137,32 EUR

Im Einzelnen verweisen wir auf den Anlagespiegel im Anhang (Anlage 3, Seite 10).
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7. sonstige betriebliche
Aufwendungen 2021 371.678,45 EUR

2020 376.387,82 EUR

2021 2020
EUR EUR

Konzessionsabgabe 206.499,00 209.383,00
Verwaltungskostenbeiträge 72.000,00 68.000,00
Mietaufwand 17.894,00 15.816,30
Versicherungen 16.638,43 17.110,05
übrige Aufwendungen 14.647,68 19.316,38
Prüfungskosten 12.971,40 13.427,03
EDV-Kosten 10.747,24 11.069,77
Aufwand Fahrzeuge 7.090,76 7.921,93
Telefonkosten 6.336,67 6.389,59
Bankgebühren 4.456,10 4.218,89
Aufwand Rohrnetzanalyse 2.397,17 3.734,88

371.678,45 376.387,82

8. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 2021 70.174,88 EUR

2020 87.769,13 EUR

2021 2020
EUR EUR

Zinsen Darlehen 70.174,88 87.769,13

70.174,88 87.769,13

9. Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag 2021 55.722,92 EUR

2020 67.500,28 EUR

2021 2020
EUR EUR

Gewerbesteuer 29.540,25 35.525,26
Körperschaftsteuer 26.662,00 30.307,47
Solidaritätszuschlag 1.465,80 1.667,55
Erstattung von Gewerbesteuer, Vorjahr -1.945,13 0,00

55.722,92 67.500,28

10. Ergebnis nach Steuern 2021 127.690,42 EUR
2020 140.308,00 EUR

11. sonstige Steuern 2021 661,00 EUR
2020 753,00 EUR

12. Jahresüberschuss 2021 127.029,42 EUR
2020 139.555,00 EUR
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Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a. Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die
Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Eine schriftliche Betriebsordnung für die Organe und ein schriftlicher Betriebsverteilungsplan für
die Betriebsleitung existieren nicht. Es gelten die Regelungen in § 3 der Betriebssatzung sowie
die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Bergneustadt vom 28. Januar 2010.
Die Einbindung des Betriebsausschusses und des Rates der Stadt ist in der Eigenbetriebsverord-
nung (EigVO NRW) sowie in der Betriebssatzung geregelt. Aufgrund der Betriebsgröße entspre-
chen die Regelungen den Bedürfnissen des Betriebs.

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben drei Betriebsausschusssitzungen im Wirtschaftsjahr 2021 stattgefunden. Der Rat der
Stadt Bergneustadt befasste sich in zwei Sitzungen mit Themen des Wasserwerks. Niederschrif-
ten hierüber wurden erstellt und liegen uns vor.

c. In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind
die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Personen der Betriebsleitung waren in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d. Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung hat keine Vergütungen erhalten (siehe Anhang). Erfolgsbezogene Vergütun-
gen werden nicht gezahlt. Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben in 2021 keine Vergütun-
gen vom Eigenbetrieb erhalten.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein schriftlich fixierter Organisationsplan für den Eigenbetrieb existiert nicht; aufgrund der Be-
triebsgröße des Eigenbetriebs ist dies auch nicht zwingend notwendig. Die Regelungen in der
EigVO NRW, in der Betriebssatzung, in der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung der
Stadt Bergneustadt vom 28. Januar 2010 entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs und sind
ausreichend.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Siehe oben zu a).

c. Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen-
tiert?

Grundlage ist das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 16. Dezember 2004. Den Mitarbeitern des
Eigenbetriebes sind die Bestimmungen des Gesetzes zur Korruptionsbekämpfung bekannt.

Die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung der Stadt Bergneustadt
(ADuGA) vom 28. Januar 2010 enthält Vorschriften zur Annahme von Belohnungen und Geschen-
ken sowie zur Vermeidung und Bekämpfung von Korruption. Diese Vorschriften gelten auch für die
Betriebsleitung und die Mitarbeiter des Eigenbetriebs.

Submissionen nach Ausschreibungen werden von zwei Mitarbeitern der Verwaltung durchgeführt
(4-Augen-Prinzip), die ansonsten nichts mit den Baumaßnahmen zu tun haben. Bei Bedarf wird
die Möglichkeit zur Einsicht in das Vergaberegister genutzt.

d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-
nahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten
werden?

Regelungen diesbezüglich enthalten u.a. die EigVO NRW und die Betriebssatzung. Uns sind keine
Vorgänge bekannt geworden, in denen die Regelungen nicht eingehalten wurden.

e. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung,
EDV)?

Die Dokumentation von Verträgen erfolgt durch verschiedene Fachbereiche der Stadt Bergneu-
stadt.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a. Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den
Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan. Das Pla-
nungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebs.

b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auskunftsgemäß bei Bedarf untersucht.

c. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebs. Eine klassische Kostenrechnung
besteht nicht. Das Wasserwerk erhebt die Beiträge und Gebühren aufgrund einer Beitrags- und
Gebührensatzung. Danach gelten u.a. die Bestimmungen des § 6 KAG NRW. Die Gebührenkal-
kulation erfolgt jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanerstellung. Beim Wasserwerk handelt es
sich um ein wirtschaftliches Unternehmen, so dass § 109 GO NRW zu beachten ist (§ 6 Abs. 1
Satz 4 KAG NRW). Somit gelten die Grundsätze der Gewinnbegrenzung und Nutzenneutralität für
den Eigenbetrieb nicht. Nach § 109 Abs. 2 GO NRW soll der Unterschied der Erträge und Aufwen-
dungen so hoch sein, dass neben einer angemessenen Rücklagendotierung für die technische
und wirtschaftliche Entwicklung des Betriebs auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals
erwirtschaftet wird.

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete in 2021 einen Jahresüberschuss von 127,0 TEUR nach Steuern.
Der erwirtschaftete Jahresüberschuss führt dazu, dass der Eigenbetrieb eine Kostendeckung im
Sinne des KAG NRW erreicht hat, so dass sich weder eine Kostenunter- noch -überdeckung er-
geben hat. Das Jahresergebnis entspricht einer Verzinsung des Stammkapitals von rd. 6,4 %. In
Bezug auf das gesamte Eigenkapital ergab sich eine Verzinsung von rd. 4,9 %. Der erwirtschaftete
Jahresgewinn steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit § 109 Abs. 2 GO NRW und § 6 KAG
NRW.

d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung erfolgt durch die Betriebsleitung und ver-
schiedene Ämter der Stadt Bergneustadt. Im Wirtschaftsjahr 2021 bestanden zu keiner Zeit Liqui-
ditätsengpässe.
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e. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Ein zentrales Cash-Management wird teilweise durch die Stadt Bergneustadt wahrgenommen.

f. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Die Beiträge, Gebühren und Entgelte werden vollständig und zeitnah veranlagt bzw. in Rechnung
gestellt. Die Gebührenpflichtigen leisten unterjährig laufende Abschlagszahlungen. Ein Mahnwe-
sen existiert und wird eingesetzt.

g. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es gibt derzeit kein klassisches Controllingsystem. Aufgrund der Betriebsgröße ist dies auch noch
nicht zwingend notwendig.

h. Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Nicht anwendbar, da kein Tochterunternehmen vorhanden ist.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt wer-
den können?

Nach der EigVO NRW ist das Wasserwerk verpflichtet, ein Risikomanagementsystem zu instal-
lieren, in dem u.a. bestandsgefährdende Risiken schriftlich dokumentiert werden. In 2009 hat der
Eigenbetrieb ein Risiko-Portfolio erstellt, in dem u.a. Risikobeschreibungen, Schadenspotential,
Gegensteuerungsmaßnahmen, etc. beschrieben sind. Das Risikofrüherkennungssystem wurde
verbindlich zum 01. November 2009 in Kraft gesetzt. In 2021 wurde der Risikobericht aktualisiert.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht.

b. Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach unserer Beurteilung reichen die Maßnahmen für das Wasserwerk aus, um ihren Zweck zu
erfüllen. Uns sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Maßnahmen nicht durchge-
führt werden.
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c. Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Antwort zur Frage 4 a). Die Maßnahmen zur Gegensteuerung sind im Risiko-Portfolio be-
schrieben.

d. Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-
tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt
und angepasst?

Siehe Antwort zur Frage 4 a). Die Betriebsleitung hat bestimmt, dass eine regelmäßige Aktualisie-
rung des Risikofrüherkennungssystems (vierteljährlich) erfolgen soll. Daraus abgeleitet sollen -
soweit notwendig - auch Gegensteuerungsmaßnahmen erfolgen. Der Betriebsausschuss wird
hierüber regelmäßig informiert.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis 5 ist nicht anwendbar, da der Eigenbetrieb die nachfolgend aufgeführten Finanzinstru-
mente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate derzeit nicht einsetzt.

a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört:

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-
gesetzt werden?

 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang dürfen offene Posten entstehen?

 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich
zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. an-
tizipatives Hedging)?

b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen
und zur Risikobegrenzung?

c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

 Erfassung der Geschäfte

 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

 Kontrolle der Geschäfte?
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d. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht aufgrund der Betriebsgröße nicht und ist
auch nicht notwendig.

Die Überwachung des Betriebs obliegt im weiteren Sinne dem Betriebsausschuss; die entspre-
chenden Vorgaben für den Betriebsausschuss ergeben sich aus der Gemeindeordnung, der Ei-
genbetriebsverordnung und der Betriebssatzung.

b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernre-
vision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen
hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

d. Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

e. Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um wel-
che handelt es sich?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).
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f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Re-
vision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision
die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

b. Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Kreditgewährungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht erfolgt.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Größere Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit dem Straßen- und Kanalbau der
Stadt durchgeführt. Diese Maßnahmen werden durch Fachingenieurbüros geplant. Soweit wie
möglich werden Wasserleitungen auch zusammen mit Gas-, Strom- oder Telefonleitungen verlegt,
um Synergien zu nutzen.

Die Planung der Investitionen ist angemessen. Das Planungsverfahren beinhaltet eine angemes-
sene betriebswirtschaftliche Untersuchung.
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b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

c. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht und Abweichun-
gen untersucht. Der Betriebsausschuss wird regelmäßig informiert.

d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

In Bezug auf die geplante Gesamtinvestition hat sich im Berichtsjahr keine Überschreitung erge-
ben.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nicht anwendbar.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße sind uns nicht bekannt geworden.

b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei Kapitalaufnahmen werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt. In 2021 wurde ein
neues Darlehen (600 TEUR) aufgenommen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a. Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Eine Berichtserstattung erfolgt in den turnusmäßigen Sitzungen des Betriebsausschusses.

b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Erkenntnissen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaft-
liche Lage des Betriebs.
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c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle lagen
nach unseren Erkenntnissen im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vor. Fehldispositionen und wesentliche
Unterlassungen sind uns nicht bekannt geworden.

d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

f. Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem 01. Januar 2009.

g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Interessenskonflikte wurden nach uns gegebenen Auskünften nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen existiert offenkundig nicht.

b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Aufgrund der Tätigkeit des Eigenbetriebs besteht eine hohe Anlagenintensität. Das hohe Anlagen-
vermögen ist typisch für Wasserversorgungsunternehmen. Nach unserer Beurteilung sind die aus-
gewiesenen Bestände weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte sind offensichtlich nicht erkennbar. Hinweise darauf, dass die Vermögens-
gegenstände erhebliche stille Reserven enthalten, bestehen nicht.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden?

Bezüglich der Kapitalstruktur wird auf den Lagebericht des Eigenbetriebes verwiesen. Die Finan-
zierung von Investitionen soll im Wesentlichen aus Fremdmitteln und dem Cashflow aus der lau-
fenden Geschäftstätigkeit erfolgen.

b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-
nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da kein Konzern vorliegt.

c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der
öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde-
nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Nicht anwendbar, da der Betrieb keine wesentlichen Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand
erhalten hat.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 31,3 %; Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 127,0 TEUR ab. Die Be-
triebsleitung hat im Anhang vorschlagen, diesen in voller Höhe an den Haushalt der Stadt abzu-
führen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebs vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

Ein segmentiertes Betriebsergebnis liegt nicht vor. Das Wasserwerk ist ausschließlich für die Was-
serversorgung im Stadtgebiet zuständig.

b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, solche Vorgänge haben sich in wesentlichem Umfang nicht ergeben.
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c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte sind offensichtlich nicht erkennbar. Bedeutsame Leistungsbeziehungen zwi-
schen der Stadt Bergneustadt und dem Eigenbetrieb bestanden im Wirtschaftsjahr 2021 nicht. Die
Stadt Bergneustadt berechnet die ihr für den Eigenbetrieb entstandenen Personal- und Sachkos-
ten (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe der Ist-Kosten ab.

d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 206 TEUR wurde steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a. Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung
waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wesentliche, verlustbringende Einzelgeschäfte sind offensichtlich nicht angefallen.

b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-
nahmen handelt es sich?

Nicht anwendbar, da ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags-
lage

a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nicht anwendbar.

b. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-
ternehmens zu verbessern?

Die Ertragslage soll zukünftig weiterhin durch Einsparungsmaßnahmen und/oder Gebührenanpas-
sungen verbessert werden.



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 



 

Stadt  Bergneustadt 
 

 
 Bergneustadt, 08.08.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0309/2022 

WW  öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Wasserwerk 23.08.2022 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Entlastung der Betriebsleitung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Betriebsausschuss Wasserwerk fasst folgenden Beschluss:  
 
Der Betriebsleitung des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt wird gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 der 
Eigenbetriebsverordnung Entlastung für das Jahr 2021 erteilt.  
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Klaus Lütticke 
Stellv. Betriebsleiter 
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Erläuterungen: 
 
 
Zu den Aufgaben des Betriebsausschusses zählt nach § 5 Abs. 5 Satz 2 der 
Eigenbetriebsverordnung auch die Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung. 
 
Der aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft 
WTL Weber Thönes Linden GmbH aus Reichshof geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerks 
zum 31.12.2021 (Bericht vom 11.05.2021) sowie der zugehörige Lagebericht werden dem Rat 
zur Beschlussfassung empfohlen. Der auf den Seiten 15 bis 20 des Prüfungsberichts 
wiedergegebene Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung des Abschlussprüfers hat zu 
keinen Einwenden geführt.  
 
Im Rahmen dieser Prüfung wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH aus Reichshof auch beauftragt 
zu prüfen, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften und 
Satzungsbestimmungen geführt worden sind. Deren Prüfung nach § 53 HGrG über die 
ordnungsgemäße Geschäftsführung ergab keine Beanstandungen.  
 
Aufgrund des vorliegenden Bestätigungsvermerks der beauftragten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass deren Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat, wird der 
Betriebsleitung Entlastung erteilt. 
 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

 
 



 

Stadt  Bergneustadt 
 

 
 Bergneustadt, 08.08.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0308/2022 

WW  öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Wasserwerk 23.08.2022 Kenntnisnahme 

 
 

Beratungsvorlage 
 
 
Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.07.2022 gem. § 20 EigVO 
 
 
Dem Betriebsausschuss wird ein Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 
31.07.2022 gem. § 20 EigVO zur Beratung vorgelegt.  
 
Erläuterungen folgen in der Sitzung. 
 
 
 
 

Kai Saure   
Betriebsleiter 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

      

 Stadtkämmerer Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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Stadt  Bergneustadt 
 

 
 Bergneustadt, 09.08.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0311/2022 

WW  öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Wasserwerk 23.08.2022 Vorberatung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.08.2022 Vorberatung 

Rat 31.08.2022 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2023 
19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur 
Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Rat beschließt die _________ Variante der als Anlage beigefügten 
Gebührenbedarfsberechnungen 2023. 
 
 
2. Der Rat beschließt die _________ Variante der neuen Gebührensätze ab 01.01.2023: 
 
1. Variante: 
 
Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von  
 

bis Qn 2,5 bzw. Q3=4 bis 5 cbm 11,60 (alt 10,90)  €/Monat, 

Qn 6 bzw. Q3=10 7 – 12 cbm 19,90 (alt 18,70) €/Monat, 

Qn 10 bzw. Q3= 16 20 cbm 23,10 (alt 21,70) €/Monat, 

Qn 15 bzw. Q3=25 50 mm Großwasserzähler 40,30 (alt 38,00) €/Monat, 

Qn 40 bzw. Q3=63 80 mm Großwasserzähler 50,30 (alt 47,40) €/Monat, 

Qn 60 bzw. Q3=100 100 mm Großwasserzähler 57,40 (alt 54,10) €/Monat, 

Qn 150 bzw. Q3=250 150 mm Großwasserzähler 78,80 (alt 74,30) €/Monat, 

Qn 15 bzw. Q3= 25 50 mm Verbundzähler 88,70 (alt 83,60) €/Monat, 
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Qn 40 bzw. Q3=63 80 mm Verbundzähler 108,80 (alt 102,60) €/Monat, 

Qn 60 bzw. Q3=100 100 mm Verbundzähler 140,10 (alt 132,10) €/Monat, 

Qn 150 bzw. Q3=250 150 mm Verbundzähler 172,10 (alt 162,30) €/Monat. 

 
Die Gebühr für Unterzähler beträgt 4,00 €/Monat. 
 
Die Verbrauchsgebühr pro cbm beträgt 1,90 €/Monat. 
 
2. Variante: 
 
Die Grundgebühren und die Gebühr für Unterzähler bleiben ab 01.01.2023 im Vergleich zu 
2022 unverändert. 
 
Die Verbrauchsgebühr pro cbm beträgt 1,95 €/Monat. 
 
 
3. Der Rat beschließt den als Anlage beigefügten 19. Nachtrag zur Beitrags- und 
Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 
12.12.2001. 
 
 
 
 

Matthias Thul  
Bürgermeister  
 
 
 
 



- 3 - 
 
Erläuterungen: 
 
Gebührenbedarfsberechnung  
 
Die anliegend beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 2023 (= Auszug aus dem 
Wirtschaftsplan für 2021 bis 2026) kommt zu dem Ergebnis, dass für das Wirtschaftsjahr 2023 
eine Gebührenanhebung notwendig ist.  
Bedingt durch die momentane allgemeine Kostensteigerung im Zuge der Auswirkungen des 
Krieges, der Corona-Pandemie und Naturkatastrophen ist eine Erhöhung der Grundgebühr zur 
Erreichung des wirtschaftlichen Betriebsergebnisses erforderlich.  
 
Auf die beiliegende Anlage der Gebührenkalkulation 2023 wird verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X   X   

 Allgemeiner Vertreter Datum  Betriebsleitung Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

      

      

 Fachbereich 2 Datum    
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19. Nachtrag vom __.__.2022 zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kos-
tenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 4, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712 
/ SGV. NRW. 610), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt in seiner 
Sitzung am __.__.2022 folgenden 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und zur Satzung 
über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001 be-
schlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

1. § 7 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von  
 

bis Qn 2,5 bzw. Q3=4 bis 5 cbm 11,60 Euro im Monat,  

Qn 6 bzw. Q3=10 7 – 12 cbm 19,90 Euro im Monat,  
Qn 10 bzw. Q3=16 20 cbm 23,10 Euro im Monat,  
Qn 15 bzw. Q3=25 50 mm Großwasserzähler 40,30 Euro im Monat,  
Qn 40 bzw. Q3=63 80 mm Großwasserzähler 50,30 Euro im Monat,  
Qn 60 bzw. Q3=100 100 mm Großwasserzähler 57,40 Euro im Monat,  
Qn 150 bzw. Q3=250 150 mm Großwasserzähler 78,80 Euro im Monat,  
Qn 15 bzw. Q3=25 50 mm Verbundzähler 88,70 Euro im Monat,  
Qn 40 bzw. Q3=63 80 mm Verbundzähler  108,80 Euro im Monat,  
Qn 60 bzw. Q3=100 100 mm Verbundzähler  140,10 Euro im Monat,  
Qn 150 bzw. Q3=250 150 mm Verbundzähler  172,10 Euro im Monat. 

 

 
 
2. In § 7 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „3,30 Euro “ durch die Angabe „4,00 Euro“ ersetzt. 

 
 

3. In § 7 Absatz 4 wird die Angabe „1,80 Euro“ durch die Angabe „1,90 Euro“ ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die durch diesen Nachtrag geänderte Satzung in ihrem Wortlaut 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 

Artikel 3 
 
Dieser 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur 
Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001 tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
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19. Nachtrag vom __.__.2022 zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kos-
tenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001 

 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 4, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712 
/ SGV. NRW. 610), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt in seiner 
Sitzung am __.__.2022 folgenden 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und zur Satzung 
über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001 be-
schlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 

 
In § 7 Absatz 4 wird die Angabe „1,80 Euro“ durch die Angabe „1,95 Euro“ ersetzt. 
 
 
 
 

Artikel 2 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die durch diesen Nachtrag geänderte Satzung in ihrem Wortlaut 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 

Artikel 3 
 
Dieser 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur 
Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001 tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
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